
Nachrichtenblatt
V e r b a n d s g e m e i n d e 
maikammer mit den 

amtlichen Bekanntmachungen 
der  Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden

kirrweiler • maikammer • st. martin
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Nr. 24/2023
52. Jahrgang • Freitag, den 16. Juni 2023

Kunst im Rathaus
Einladung zur Vernissage am 16.Juni

Ab Mitte Juni präsentieren 
Schülerinnen und Schüler 
der drei Grundschulen der 
Verbandsgemeinde Mai-
kammer sowie der Gebrü-
der-Ullrich-Realschule plus 
Maikammer-Hambach im 
Rathaus der Verbandsge-
meinde Maikammer ausge-
wählte Werke.
Die Arbeiten werden vor-
aussichtlich bis Ende September zu sehen sein.

Die Ausstellung wird am Freitag, den 16. Juni um 17.00 Uhr von Bürger-
meisterin Gabriele Flach gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern 
sowie den Schulleitungen eröffnet.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sowie kunstinteressierte Gäste sind 
hierzu herzlich eingeladen. 

Wir würden uns freuen, Sie 
bei der Vernissage begrü-
ßen zu dürfen und bedan-
ken uns bereits im Voraus 
für das Interesse an der 
Ausstellung und die Wert-
schätzung, die Sie durch 
ihren Besuch den jungen 
Künstlerinnen und Künst-
lern entgegenbringen.
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Bereitschaftsdienste / Servicestellen

 ■ Verbandsgemeindever-
waltung Maikammer

 i Immengartenstraße 24, 67487 
Maikammer

Dienstgebäude
Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer
Tel.: 06321 5899-0, Fax: 06321 5899-99, 
E-Mail: poststelle@vg-maikammer.de
Servicezeiten:
derzeit nur nach Terminabsprache
Montag 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr
Dienstag 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr
Mittwoch 8.30 bis 12 Uhr
Donnerstag 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 
bis 18.00 Uhr
Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr
Termine mit
- Bürgermeisterin Gabriele Flach können 
Sie im Vorzimmer unter Tel.: 06321 5899-33 
vereinbaren.

 i Jugendbüro der Verbandsge-
meinde Maikammer

Karin Beetz in Maikammer, Telefon: 06321 
5899-24 oder 015114009274
Jugendtreff Maikammer, Hartmannstr. 
88
Montag 16.30 - 18.00 Uhr Nachhilfe 3. bis 6. 
Klasse
Dienstag 16.30 - 18.00 Uhr Nachhilfe 3. bis 
6. Klasse
Mittwoch 16.00 - 18.00 Uhr Mädchen-
gruppe, ab der 4. Klasse
Donnerstag 17.00 - 19.00 Uhr Teenie-Treff, 
ab 13 Jahren
Donnerstag, ab 19.00 Uhr offener Treff

 i Schiedsamt der Verbandsgemein-
de

Telefon: 06321 5899-11
E-Mail: schiedsamt@vg-maikammer.de

 i Schneller Defibrillatoren-Einsatz 
kann Leben retten!

Standorte in der Ortsgemeinde Maikam-
mer
VR-Bank Südpfalz (Frantzplatz 1)
Sparkasse Südpfalz (Marktstraße 2)
Sportplatz Maikammer AED-Defibrillator 
(Wiesenstraße 13)
Kommunale Kindertagesstätte (Frantzplatz 
3)
Katholische Kindertagesstätte (Silvaner-
weg 23)
Kalmithalle (An der Steinmühle)
Kalmitbad (Wiesenstraße 18)
Bürgerhaus (Marktstraße 8)
Katholische Kirche (Weinstraße Nord 23)
Lebensräume für Jung und Alt Maikammer 
(An der Steinmühle 12)

Standort in der Ortsgemeinde Kirrweiler
VR-Bank Südpfalz (Hauptstraße 10)

Standorte in der Ortsgemeinde St. Mar-
tin
Sparkasse Südpfalz/Haus der Gesundheit 
(Tanzstraße 6)

Turnhalle St. Martin (Im Dörnel 1)

Grundschule St. Martin (Bergstraße 24)

Text: Verbandsgemeinde Maikammer

 i Notrufe
Polizei Tel.: 110

Feuerwehr Tel.: 112

Rettungsdienst, Notarztwagen Tel.: 112

Gift-Notruf Rheinland-Pfalz Tel.: 06131 
19240

oder Wohngift-Tel.: 0800 7293600 (gebüh-
renfrei)

 i Polizeiinspektion Edenkoben
Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben, Tel.: 
06323 955-0, Fax: 06323 955-222, Email: 
piedenkoben@polizei.rlp.de

 i Wasserwerk und Kanalwerk
Wasserwerk
Der Bereitschaftsdienst des Verbandsge-
meindewasserwerkes ist über die Telefon-
nummer: 0175/5262613 zu erreichen (nur 
in Notfällen).

Kanalwerk
Der Bereitschaftsdienst der Kläranlage/
Kanalwerk ist über die Telefonnummer 
0151 11633940 zu erreichen (nur in Notfäl-
len).

 i Energie- und Stromversorgung
Energieversorgung Pfalzwerke Netz AG 
Netzteam Edenkoben, Tel.: 06323 941310

Störungen im Stromnetz: Tel.: 0800 7977777

Gasversorgung - Störungsdienst
Pfalzgas, Tel.: 0800 1003448

 ■ Bereitschaftsdienst
 i Ärztlicher Bereitschaftsdienst:

Telefon 116117 (gebührenfrei; ohne Vor-
wahl)

 i Zahnärztlicher Notfalldienst
17.+ 18.06.2023
Hr. Dr. Oliver Struschka, Weinstr. 115, 67434 
Neustadt 06321/ 32 544

 i Tierärztlicher Notfalldienst
Der tierärztliche Notfalldienst ist unter der 
Telefonnummer der niedergelassenen Tier-
ärzte zu erfahren.

 i Senioren - Gemeindeschwester 
plus

Marleen Kunstätter Tel.: 06321 855-1722,

Email: marleen.kunstaetter@neustadt.eu

 i Bereitschaftsdienst Apotheken
Fr. 16.06.2023

Kurpfalz-Apotheke .......... Tel.: 06321/968503

Kurpfalzstr. 52, 67435 Neustadt

Sa. 17.06.2023

Maxburg-Apotheke  .............Tel.: 06321/2122

Hambacher Str. 40, 67434 Neustadt

Ring-Apotheke  ................... Tel.: 06341/86979

Rheinstr. 2, 76829 Landau

So. 18.06.2023

Hirsch-Apotheke  ...................Tel.: 06321/2600

Schütt 7, 67433 Neustadt

Bahnhof-Apotheke  ........... Tel.: 06341/87162

Ostbahnstr. 18, 76829 Landau

Mo. 19.06.2023

Sonnen-Apotheke  ............. Tel.: 06321/35776

Friedrichstr. 25-27, 67433 Neustadt

Apotheke im MED-ZEN  ... Tel.: 06341/14660

Max-Planck-Str. 1, 76829 Landau

Di. 20.06.2023

Marien-Apotheke ................. Tel.: 06321/5061

St. Martinerstr. 1, 67487 Maikammer

Ritter-Apotheke .....................Tel.: 06323/2946

Speyerer Str. 4, 67483 Edesheim

Mi. 21.06.2023

Adler-Apotheke  .....................Tel.: 06321/2946

Hauptstr. 81, 67433 Neustadt

farma-plus Apotheke im Medivicus ........Tel.: 
06341/9688055

Paul-von-Denis-Str. 17, 76829 Landau

Do. 22.06.2023

Apotheke Luckenbach  .......Tel.: 06323/2140

Tanzstr. 12, 67480 Edenkoben

Kurpfalz-Apotheke .......... Tel.: 06321/968503

Kurpfalzstr. 52, 67435 Neustadt

Schwanen-Apotheke  ....... Tel.: 06341/87001

Rathausplatz 12, 76829 Landau

Fr. 23.06.2023

Winzinger-Apotheke  ........ Tel.: 06321/32459

Kirchstr. 45, 67433 Neustadt

Adler-Apotheke Tel.: 06341/86654

Rathausplatz 2, 76829 Landau

Internetseite: www.lak-rlp.de

Nach Wahl der Notdienstnummer und 
direkter Eingabe der Postleitzahl Ihres aktu-
ellen Standortes über die Telefontastatur, 
werden drei dienstbereite Apotheken in 
der Umgebung des Standortes mit voll-
ständiger Adresse und Telefonnummer 
angesagt und zweimal wiederholt. Wer sich 
die Information über das Internet besorgen 
möchte, kann die Daten auf der Internet-
seite abrufen.
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Was kann die meinOrt-App? Neuigkeiten und Entdecken

– die App für Deinen Ort!

meinort.app
Web-App unter
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Was bietet mir meinOrt? 
Mit der meinOrt-App kannst Du 
zielgerichtet Nachrichten aus Dei-
ner Region lesen, und zwar passge-
nau zugeschnitten auf Deine Stadt 
oder Dein Dorf. Hier findest Du alles, 
was Du in Deinem „Blättchen“ auch 
finden würdest - nur ein bisschen 
schneller, ganz gleich ob Berichte, 
Termine und Veranstaltungen, Neu-
igkeiten aus dem Vereinsleben oder 
Kirchennachrichten. Auf Wunsch 
erhältst Du auch per Push-Nach-
richt eine Mitteilung, wenn es in 
Deinem Ort etwas Neues gibt, der 
Müll fällig ist oder eine Veranstal-
tung ansteht.

Wo finde ich meinOrt? 
Die meinOrt-App ist als Web-App 
kostenfrei über Deinen Browser un-
ter meinort.app auf allen Endgerä-
ten verfügbar. Als Lesezeichen auf 
Deinem Home-Bildschirm bietet sie 
Dir umfangreiche Funktionalitäten. 
Alternativ kannst Du Dir die mein-
Ort-App auch für Dein mobiles End-
gerät über einen Store Deiner Wahl 
kostenfrei herunterladen.

Welche Nachrichten kann 
ich mir anzeigen lassen?
Verwandte im Nachbarort? Per-
sönliche Verbindung nach Hessen 
oder Süddeutschland? Es sind zwar 
noch nicht alle Orte in Deutschland 

in die meinOrt-App eingebunden, 
aber ganz schön viele und es wer-
den immer mehr! Auch überregio-
nale Städte, Gemeinden und Dör-
fer können als Favoriten festgelegt 
und eingesehen werden. Probier 
es doch einfach mal über die Such-
funktion aus.

Etwas funktioniert nicht? 
Wir freuen uns über Dein Feedback! 
Wenn Du uns Dein Problem über das 
Kontaktformular schilderst, versu-
chen wir schnellstmöglich zu helfen, 
damit bald wieder alles reibungslos 
läuft. 

Kennst Du schon die neue meinOrt-App von LINUS WITTICH? In den kommenden Wochen 
findest Du immer wieder Anzeigen für die meinOrt-App. Schau doch mal rein! 
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23. - 25. 
Juni 2023 M A I K A M M E R - A L S T E R W E I L E R  

AN DER SÜDLICHEN WEINSTRASSE 
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 ◗ Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Maikammer sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt im Fachbereich Orga-
nisation eine/n

Sekretär/in (m/w/d) in Vollzeit
für das Vorzimmer der Bürgermeisterin

Ihr Aufgabengebiet:
• Eigenverantwortliches Führen und Organisieren des Vorzim-

mers der Bürgermeisterin
• Interne und externe Korrespondenz, sowie die Koordination 

der umfangreichen Terminplanung mit hieraus ergebenden 
organisatorischen und verwaltungsmäßigen Tätigkeiten

• Kommunikation mit internen und externen Entscheidungsträgern
• Vorbereitung und Organisation von Veranstaltungen und 

Besprechungen auch außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit
• Öffentlichkeitsarbeit (Betreuung der Homepage, Verfassung 

von Pressetexten)
• Erstellen von Präsentationen, Entscheidungsvorlagen und 

weiterer Dokumente (z.B. Urkunden etc.)
• Sitzungsmanagement der kommunalen Gremien
• Allgemeine Projektaufgaben/Sonderprojekte der Bürgermeisterin
Ihr Anforderungsprofil
• Abgeschlossene Management-Assistenz-/Sekretariatsaus-

bildung oder Erfahrungen in vergleichbarer Position
• verbindliches und freundliches Auftreten sowie gute Aus-

drucks- und Kommunikationsfähigkeit
• Selbständiges, eigenverantwortliches, teamorientiertes und 

strukturiertes Arbeiten
• hohe Einsatzbereitschaft und Organisationsstärke, Verant-

wortungsbewusstsein, Flexibilität und Belastbarkeit
• schnelle Auffassungsgabe, Flexibilität im Umgang mit wech-

selnden Aufgabenstellungen und eigenständige Priorisierung
• Sehr gute Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit 

den gängigen MS-Office-Produkten sowie ausgezeichnete 
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

• Selbstorganisation und absolute Diskretion und Loyalität 
werden vorausgesetzt

Wir bieten
• Ein interessantes, vielseitiges und anspruchsvolles Aufga-

bengebiet
• Gleitende Arbeitszeit und gute Fortbildungsmöglichkeiten
• Die Vergütung erfolgt auf der Grundlage des Tarifvertrages 

für den öffentlichen Dienst (TVöD) in Entgeltgruppe 8
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei sonst glei-
cher fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt. Für Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Alexandra 
Hünerfauth – Personalamt- Tel.: 06321/5899-11.
Ihre Bewerbungsunterlagen reichen Sie bitte ausschließlich 
online unter https://karriere.vg-maikammer.de/ bis spätestens 
21.07.2023 bei der Verbandsgemeinde Maikammer ein.

 ◗ Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Kirrweiler sucht zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine/n

Gemeindemitarbeiter/in (m/w/d).
Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle 
mit insgesamt 19,5 Std./Woche.

Ihre Aufgaben:
• Reinigungstätigkeiten für die Liegenschaften der Ortsge-

meinde, insbesondere für das Dorfgemeinschaftshaus „Edelhof“
• Reinigung und Überwachung der öffentlichen Toilettenanla-

gen, insbesondere in der Kulturscheune
• Betreuungstätigkeiten im Dorfgemeinschaftshaus „Edelhof“
• Reinigung und Sauberhaltung der Friedhofshalle
• Mitarbeit bei der Grünpflege
Die Tätigkeit ist mit unregelmäßigen Arbeitszeiten verbunden. 
Eine flexible Einsatzmöglichkeit wird vorausgesetzt, insbeson-
dere auch an Wochenenden.
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher 
Eignung und Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Die Vergü-
tung erfolgt nach TVöD.
Für Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Alexandra Hünerfauth 
– Personalamt- Tel.: 06321/5899-11.
Ihre Onlinebewerbung richten Sie bitte bis spätestens 
23.06.2023 an https://karriere.vg-maikammer.de/

 ◗ 5. Sitzung des Werkausschusses der Ver-
bandsgemeinde Maikammer

Die 5. Sitzung des Werkausschusses der Verbandsgemeinde Mai-
kammer findet

am Donnerstag, dem 29. Juni 2023, 17:30 Uhr,
im Sitzungssaal des Rathauses Maikammer (R 108), Immengarten-
straße 24, 67487 Maikammer statt.
Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde
2. Tarifvertrag:

- Einführung des Tarifvertrages für die Versorgungsbetriebe 
(TV-V) im Bereich der Verbandsgemeindewerke

3. Auftragsvergaben:
3.1 Erneuerung der Fällmitteltanks in der Kläranlage
3.2 Automatisierung der Filteranlage im HB Maikammer
4. Verschiedenes/Informationen
B) Nicht Öffentliche Sitzung
5. Verschiedenes/Informationen

gez.
Gabriele Flach, Bürgermeisterin

 ◗ Seniorenfahrt der VG Maikammer vom 
13. bis 17. August 2023

Noch wenige Plätze frei!
Aufgrund von Stornierungen sind noch 
zwei Doppelzimmer frei geworden. Die-

ses Jahr geht es in der Zeit vom 13. bis 17. August nach Mari-
enbad in der Tschechei. Der Preis pro Person im Doppelzimmer 
betragen 556,- €. Anmeldungen ab sofort über die Verbandsge-
meinde Maikammer, Telefon 06321 589933.

Verbandsgemeinde

 ◗ Personalausweise bzw. Reisepässe einge-
troffen und im Bürgerbüro abholbereit

Die bis einschl. Freitag den 19. Mai 2023 in der 20. Kalenderwo-
che bei der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer bean-
tragten Personalausweise sind eingetroffen.

Amtlicher Teil

Verbandsgemeinde
Maikammer

 ◗ Öffnungzeiten der Grünabfallannahme-
stelle in Kirrweiler

Öffnungszeiten von März bis Oktober:
montags 15.00 bis 18.00 Uhr
mittwochs 16.00 bis 18.00 Uhr
samstags 13.00 bis 17.00 Uhr
Text: Verbandsgemeinde Maikammer
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III.
Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 1 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Verbandsgemeinde Maikammer im Nachrichtenblatt öffentlich 
bekanntgemacht und dadurch wirksam. Tag der Bekanntmachung 
im Sinne des § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG ist der auf die Bekanntma-
chung folgende Tag.
Entscheidungsgründe:
Nach § 4 Abs. 1 LImSchG sind von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr Betäti-
gungen verboten, die zu einer Störung der Nachtruhe führen kön-
nen. Nach § 6 Abs. 1 LImSchG sind Geräte, die der Erzeugung oder 
Wiedergabe von Schall oder Schallzeichen dienen (Tongeräte), 
insbesondere Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte, Musikinstru-
mente und ähnliche Geräte, nur in solcher Lautstärke zu nutzen, 
dass unbeteiligte Personen nicht erheblich belästigt werden oder 
die natürliche Umwelt nicht beeinträchtigt werden kann. Gemäß 
§ 4 Abs. 5 bzw. § 6 Abs. 5 LImSchG kann die zuständige Behörde 
bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer ört-
licher Verhältnisse u. a. für Volksfeste und ähnliche Veranstaltungen 
einschließlich der damit verbundenen Außengastronomie allge-
meine Ausnahmen von dem Verbot nach § 4 Abs. 1 bzw. § 6 Abs. 
1 LImSchG zulassen. Ein öffentliches Bedürfnis liegt in der Regel 
vor, wenn eine Veranstaltung der Pflege des historischen oder kul-
turellen Brauchtums dient oder sonst von besonderer kommuna-
ler Bedeutung ist und deshalb das Interesse der Allgemeinheit an 
der Durchführung der Veranstaltung gegenüber dem Interesse der 
Nachbarschaft an ungestörter Nachtruhe überwiegt (vgl. Urteil des 
VG Neustadt a. d. W. vom 09.05.2016, Az.: 4 K 1107/15. NW).
Die „Alsterweiler Brunnenkerwe“ findet seit vielen Jahren tradi-
tionell im historischen Umfeld von Alsterweiler in der Gemeinde 
Maikammer statt. Das kulturelle Leben ist wesentlicher Bestandteil 
der Ortsgemeinde Maikammer. Ein vielfältiges Kulturprogramm, 
dass u. a. auch dem Tourismus dienlich ist, sind Beleg hierfür. Es 
ist daher offensichtlich, dass die Veranstaltung „Alsterweiler Brun-
nenkerwe“ als Teil des örtlichen Kulturprogramms von besonderer 
kommunaler Bedeutung, aber auch Teil des historischen und kultu-
rellen Brauchtums der Gemeinde ist. Darüber hinaus tragen jedes 
Jahr zahlreiche Vereine, ehrenamtliche Initiativen sowie die örtliche 
Weingüter dazu bei, dass die Veranstaltung für die gesamte Bevöl-
kerung als eine ansprechende und gesellige Kulturveranstaltung 
wahrgenommen wird.
Die Nachtruhe darf dennoch nicht in besonderer Art und Weise 
gestört werden. Nach Allgemeiner Auffassung sowie nach Auffas-
sung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 
und der durch diese erstellten Freizeit-Richtlinie ist in derart geson-
dert gelagerten Fällen eine Verschiebung der Nachtzeit von bis zu 
zwei Stunden unter Berücksichtigung der o. g. Beurteilungspegel 
zumutbar. Insbesondere die Ausnahme von § 6 Abs. 1 LImSchG 
soll nur dann erteilt werden, wenn zeitgleich Auflagen zum Schutz 
der Allgemeinheit und der Nachbarschaft erlassen werden. Die 
unter Ziff. II genannten Auflagen dienen der Einhaltung der in der 
Freizeit-Richtlinie festgesetzten Beurteilungspegel und damit dem 
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft.
Um einen angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen 
der Veranstalter einerseits und dem Ruhebedürfnis der Anwoh-
ner andererseits zu schaffen wurde insbesondere für die Nacht 
von Sonntag auf Montag (und damit einen regulären Schul- und 
Arbeitstag) der Beginn der Nachtzeit nur um eine Stunde hinausge-
schoben. Bei den übrigen Tagen mit einer Festlegung der Nachtzeit 
auf 24:00 Uhr handelt es sich um Nächte, auf die ein Samstag bzw. 
Sonntag folgt. An diesen Tagen muss eine Vielzahl der Anwohner 
nicht arbeiten. Ebenso sind diese Tage schulfrei.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Maikammer, Immengartenstr. 24, 67487 Maikammer schriftlich, in 
elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Maikammer, den 05.06.2023
Gabriele Flach

Bürgermeisterin

Die Produktion der Reisepässe dauert etwas länger. Die Reise-
pässe, die bis Freitag, den 28. April 2023 in der 17. Kalenderwo-
che beantragt wurden, sind eingetroffen.
Wichtiger Hinweis: Diese können im Rathaus, im Bürgerbüro (Zim-
mer 9) ohne Termin abgeholt werden. Bitte bringen Sie dafür immer 
Ihre alten Dokumente mit (falls vorhanden), da diese vernichtet 
oder auf Wunsch entwertet werden müssen.
Für die Beantragung neuer Ausweis- bzw. Passdokumente ist 
jedoch eine vorherige Terminvereinbarung beim Bürgerbüro 
zwingend erforderlich. Kontaktdaten für Terminvereinbarung 
beim Team des Bürgerbüros:
-Julia Schwaderer
-Claudia Lang
Tel. 06321-5899-27 oder 06321-5899-28
E-Mail: buergerbuero@vg-maikammer.de
Bitte vereinbaren Sie auch für andere Anliegen beim Einwohner-
meldeamt einen Termin – gern über den neuen Online-Terminka-
lender: www.vg-maikammer.de!

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
-Fachbereich Bürgerservice-

-Bürgerbüro-

 ◗ Öffentliche Bekanntmachung
Aufgrund der §§ 4, 6, 14 und 15 Abs. 1 Landes-Immissionsschutz-
gesetz (LImSchG) in der geltenden Fassung erlässt die Verbandsge-
meindeverwaltung Maikammer als sachlich und örtlich zuständige 
Behörde folgende

Allgemeinverfügung:
I.
a) Anlässlich der „Alsterweiler Brunnenkerwe“ wird für den Zeitraum

von Freitag, den 23.06.2023 auf Samstag, den 24.06.2023,
von Samstag, den 24.06.2022 auf Sonntag, den 25.06.2023
der Beginn der Nachtzeit auf 24:00 Uhr
sowie im Zeitraum
von Sonntag, den 25.06.2023 auf Montag, den 26.06.2023
der Beginn der Nachtzeit und der damit verbundenen Außeng-
astronomie allgemein auf 23:00 Uhr festgelegt (§ 4 Abs. 5 LIm-
SchG).

b) Der Gebrauch von Geräten, die der Erzeugung oder Wie-
dergabe von Schall oder Schallzeichen dienen (Tongeräte), 
insbesondere Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte, Musikinst-
rumente und ähnliche Geräte ist bis maximal zum Beginn der 
Nachtzeit (Ziff. a)) gestattet (§ 6 Abs. 5 LImSchG).

II.
a) Zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen sind die 

Geräuschemissionen der Verstärkeranlagen so zu begrenzen, 
dass der Beurteilungspegel vor den Fenstern (im Freien) der 
nächstgelegenen Wohngebäude 70 dB(A) tags und 55 dB(A) 
nachts nicht überschreitet. Geräuschspitzen sollen die Werte 
von 90 dB(A) tags und 65 dB(A) nachts einhalten.

b) Bühne und Beschallungstechnik sind so auszurichten, dass 
nahestehende Wohnhäuser so wenig wie möglich beschallt 
werden. Insbesondere ist auf eine Reduzierung der abgestrahl-
ten tiefen Frequenzanteile hinzuwirken (z. B. durch Minimie-
rung einzelner nicht relevanter Terzen).

c) Die einzelnen Beschallungsanlagen sind so einzupegeln, dass 
der unter Ziff. II a) genannte Immissionsrichtwert eingehalten 
wird. Bei Überschreitung des zulässigen Beurteilungspegels 
bzw. Spitzenpegels sind die Pegel der Lautsprecheranlage 
schnellstmöglich zu senken. Die ermittelten Schalldruckpegel 
und Beurteilungspegel sind zu dokumentieren.

d) Um sicherzustellen, dass der Immissionsrichtwert eingehalten 
wird, haben die Betreiber der unter Ziff. I b) genannten Geräte 
während der Veranstaltung stündliche Messungen vorzunehmen.

e) Betreiber der unter Ziff. I b) genannten Geräte, haben bis spä-
testens 23.06.2022 einen Ansprechpartner für Anfragen bzw. 
Beschwerden zu benennen. Die telefonische Erreichbarkeit 
des Ansprechpartners ist für den gesamten Veranstaltungszeit-
raum zu gewährleisten.
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Sommerferienprogramm der Grundschulen
vom 24. bis 28.7.

31.7. – 4.8.
und 28.8. – 1.9.

täglich von 8.00 bis 15.00
Kosten pro Woche: 50,-, für Geschwister 40,-

Das Programm wird von den Mitarbeiterinnen der Schülerbetreuung an den Grundschulen durchgeführt. Es sind verschiedene 
Spiel- und Bastelangebote, sowie Ausflüge geplant.
Einen Elternbrief mit dem Programm und genauen Zeiten, sowie Informationen über die Zahlung des Teilnehmerbetra-
ges erhalten sie nach der Anmeldung.

Anmeldung Grundschule
bitte in der Verbandsgemeinde abgeben,

gerne auch per Mail an karin.beetz@vg-maikammer.de
Absender:

.........................................................................................................................................................................................................................................................
Name, Vorname des / der Erziehungsberechtigten

.........................................................................................................................................................................................................................................................
Straße, Hausnummer

.........................................................................................................................................................................................................................................................
Postleitzahl, Wohnort

.........................................................................................................................................................................................................................................................
Telefonnummer

.........................................................................................................................................................................................................................................................
Handy-Nummer

.........................................................................................................................................................................................................................................................
E-Mail

Hiermit melde ich mein/e Kind/er

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Geburtsdatum:

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

verbindlich für folgende Wochen in den Sommerferien an:

o      24. -. 28.7.
o      31.7. – 4.8.
o      28.8. – 1.9.

Besonderheiten bezüglich Gesundheit und Ernährung:

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten

✂
✂



Maikammer - 9 - Ausgabe 24/2023

Kinderferienwoche
vom 24. bis 28.7.

täglich von 8.30 bis ca. 16.00 Uhr
für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren

Kosten: 70,-, Geschwister 50,-

Das Ferienprogramm wird von der Jugendpflegerin Karin Beetz mit Unterstützung ehrenamtlicher junger Men-
schen durchgeführt. Es werden ca. 45 Kinder teilnehmen, wir werden drei Tage an der Grillhütte in Venningen sein, 
geplant sind Ausflüge auf Burg Berwartstein und in den Kurpfalzpark.
Nach der Anmeldung erhalten sie von mir ein ausführliches Programm und die Info, wie der Teilnehmerbei-
trag gezahlt werden soll.
Für Fragen können sie sich gerne an mich wenden.
Karin Beetz
0151 14009274
Karin.beetz@vg-maikammer.de

Anmeldung
bitte in der Verbandsgemeinde abgeben,

gerne auch per Mail an karin.beetz@vg-maikammer.de

Absender:

.........................................................................................................................................................................................................................................................
Name, Vorname des / der Erziehungsberechtigten

.........................................................................................................................................................................................................................................................
Straße, Hausnummer

.........................................................................................................................................................................................................................................................
Postleitzahl, Wohnort

.........................................................................................................................................................................................................................................................
Telefonnummer

.........................................................................................................................................................................................................................................................
Handy-Nummer

.........................................................................................................................................................................................................................................................
E-Mail

Hiermit melde ich mein/e Kind/er

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Geburtsdatum:

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

verbindlich für die Kinderferienwoche an.

Besonderheiten bezüglich Gesundheit und Ernährung:

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten

✂
✂



Maikammer - 10 - Ausgabe 24/2023

Unsicherheiten und Ängste aufgreift. Auch Menschen, die auf eine 
Gehhilfe oder einen Rollstuhl angewiesen sind, sind beim Mobili-
tätstraining herzlich willkommen. In kleiner Runde lernen die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, wo sie Auskünfte zu Fahrplänen und 
Fahrkarten im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) erhalten und 
werden befähigt, selbstständig Fahrten zu planen. Anschließend 
steht ein Sicherheitstraining auf dem Programm. Es beinhaltet 
praktische Übungen, sicher an der Haltestelle zu warten, einzustei-
gen, sich im Bus zu bewegen, sicher zu sitzen und zu stehen sowie 
auszusteigen und die Straße zu überqueren.
Während des Trainings steht ausreichend Zeit zur Verfügung, die 
einzelnen Etappen einer Busfahrt in aller Ruhe zu üben. Initiiert und 
finanziert wird das Mobilitätstraining vom Verkehrsverbund Rhein-
Neckar (VRN). Zum Abschluss der Veranstaltung lädt die Gemeinde-
schwesterplus zu Kaffee und Kuchen ein.
Das Mobilitätstraining findet statt am 29. August 2023 von 13.00 
bis 17.00 Uhr im Rathaus, Immengartenstraße 24 in Maikammer. 
Für die Teilnahme ist eine telefonische Anmeldung bei Frau Kunst-
ätter unter Tel: 06321 - 855 1722 oder mit E-Mail an marleen.kunsta-
etter@neustadt.eu alternativ auch über Herr Dorst unter Tel: 06321 
– 5899 26 oder E- Mail an nicolas.dorst@vg-maikammer.de bis zum 
24. August 2023 erforderlich.

Verbandsgemeinde

 ◗ Friedhof Maikammer
Die Friedhofsverwaltung konnte bei folgenden Grabstätten keine 
Nutzungsberechtigten mehr ermitteln:
I/Nr. 93; Apollonia Josepha und Luitpold Baumann, letzte Beiset-
zung 1987
IV/Nr. 542; Hildegard Hartmann, letzte Beisetzung 1969
IV/Nr. 569; Ernst Kerner und Anna Maria Damm, letzte Beisetzung 
1999
IV/Nr. 578; Hugo Becker, letzte Beisetzung 1975
IV/Nr. 632; Philipp und Elisabeth Becker, letzte Beisetzung 1978

 ◗ Treffen mit der Gemeindeschwesterplus 
im Cafe Centner

An jedem 1. Donnerstag im Monat um 12 Uhr trifft sich die Gemein-
deschwesterplus im Cafe Centner zum Dampfnudelessen und 
alternativen Leckereien (auf eigene Rechnung) mit interessierten 
Seniorinnen und Senioren.
Termine:
4. Mai
6. Juli
3. August
7. September
5. Oktober
2. November
7. Dezember
Aus organisatorischen Gründen wird hierfür um Voranmeldung 
unter 06321 855-1722 oder marleen.kunstaetter@neustadt.eu 
gebeten.
Text: Verbandsgemeindeverwaltung

 ◗ GemeindeschwesterPlus lädt ein zum 
Mobilitätstraining für Senior/innen und 
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen

Mobil bleiben mit Bus und Bahn
Ältere Menschen fühlen sich häufig unsicher im Straßenverkehr 
und bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Da gibt es die 
Angst, beim Ein- oder Aussteigen nicht schnell genug zu sein, in 
den Bustüren eingeklemmt zu werden oder gar zu stürzen, oder 
man fühlt sich mit der Planung einer Fahrt schon überfordert.
Unter dem Motto „Mobil bleiben mit Bus und Bahn“ bietet die 
Gemeindeschwesterplus, Frau Marleen Kunstätter, und die Palatina-
Bus GmbH ein Mobilitätstraining für Seniorinnen und Senioren und 
Menschen mit Einschränkungen in der Mobilität an, dass solche 

Wichtige Vorankündigung:
VOR-TOUR der Hoffnung macht Stopp in der Verbandsgemeinde Maikammer

Kranken und notleidenden Kindern Hoffnung geben, das ist seit vielen Jahren Ansinnen der 
Benefiz-Radler der VOR-TOUR der Hoffnung. Die gesammelten Spendengelder kommen zu 
100% bedürftigen Kindern und deren Familien zugute. So werden insbesondere Initiativen und Projekte finan-
ziell unterstützt, die sich für eine bessere psychische und physische, pflegerische und klinische Betreuung von 
Betroffenen einsetzen. Darüber hinaus kommt ein Teil der Spenden der Großen Tour der Hoffnung zu und damit in 
besonderem Maße der Krebsforschung. Es ist mehr als beachtlich, dass im letzten Vierteljahrhundert über 7 Mio € 
Spenden eingefahren werden konnten.
Nähere Informationen können Sie der Homepage: https://www.vortour-der-hoffnung.de/ entnehmen.
Wir freuen uns sehr, dass die VOR-TOUR erstmals Station in der Verbandsgemeinde Maikammer macht. Die über 120 
Radlerinnen und Radler, darunter viele bekannte Persönlichkeiten aus Sport, Politik, Wirtschaft und Showbusiness 
werden am Freitag, den 21.07. voraussichtlichen gegen 16.30 Uhr am Marktplatz der Ortsgemeinde Maikammer 
erwartet. Geplant ist ein kleines Rahmenprogramm, über das noch weiter informiert wird. U.a. werden Kita-Kinder 
mit Oliver Mager das Tour-Lied singen und Sportsgrößen werden vorgestellt bzw. schreiben fleißig Autogramme. 
Die Organisation wird die Ortsgemeinde Maikammer bzw. das Tourismusbüro übernehmen.
Die Tour lebt vom Engagement all derer, die die gemeinsame Sache zu ihrer machen. Deshalb wollen wir uns als 
Solidargemeinschaft auch mächtig ins Zeug legen und bereits im Vorfeld viele Spenden einsammeln, die dann am 
21.07. übergeben werden.
Vereine können Sammlungen veranstalten, Belegschaften sich zusammentun. Jeder Euro für die gute Sache zählt.
Nachstehend die Bankverbindung für die Überweisung der Spenden:
Verbandsgemeinde Maikammer
VR Bank Südpfalz eG
IBAN: DE87 5486 2500 0105 3003 04, BIC: GENODE61SUW
Für die Ausstellung der Spendenbescheinigung ist die Angabe der Adresse Im Verwendungszweck zwin-
gend erforderlich!

Text: Verbandsgemeinde
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Vor allem für Tiere sind herumliegende Kippen extrem schädlich. 
Viele Tiere fressen den Müll, da sie ihn mit Nahrung verwechseln, 
was zu Verstopfungen im Verdauungsapparat und letztendlich zum 
Verhungern mit gefülltem Magen führen kann. Außerdem nehmen 
sie dadurch Gifte auf, die dann in ihren Körpern eingelagert werden 
und somit in die Nahrungskette gelangen.
Ähnlich schlimm ist es, wenn die Zigarettenstummel im Wasser 
bzw. in Wasserkreisläufen landen.
Neben den schädigenden Wirkungen auf die Umwelt können weg-
geworfene Zigarettenstummel viel Zerstörung anrichten, vor allem 
wenn sie im glühenden Zustand bei hohen Sommertemperaturen 
achtlos in die Natur geworfen werden. Nur ein kleiner Teil der Wald-
brände entstehen durch natürliche Ursachen. Der häufigste Grund 
ist menschliche Unachtsamkeit, und zwar überwiegend durch weg-
geworfene Zigarettenkippen.
Daher unser Appell an alle Raucher: Wer raucht, trägt Verant-
wortung, was mit seiner Zigarettenkippe passiert! Bitte ent-
sorgt eure Zigarettenreste nur in den dafür vorgesehenen 
Behältern!!!

 ◗ Textübermittlung fürs Amtsblatt
Die Textübermittlung fürs Amtsblatt erfolgt ausschließlich über 
das Online-Redaktions-System (CMSweb) des Wittich Verlages 
www.cms.wittich.de
Der Redaktionsschluss ist immer dienstags, 12:00 Uhr. Zu spät 
erfasste Artikel können erst in darauf folgenden Ausgabe veröf-
fentlicht werden.
Ist in der laufenden Woche ein Feiertag, so wird der Redaktions-
schluss in der Regel um einen Tag vorverlegt.

Ihre Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
Nachrichtenblatt-Redaktion

VI/Nr. 744; Margarethe Bergter, letzte Beisetzung 1975
VII/Nr. 851; Thekla Josephine Humm, letzte Beisetzung 1982
VIII/Nr. 1020; Grabstätte Margarete Göller, letzte Beisetzung 1982
M/ Nr. 6; Anna und Fritz Humm, letzte Beisetzung 1983
M/ 53; Maria und Franz Eichenlaub, letzte Beisetzung 1900
Wir bitten die Bevölkerung um eventuelle Hinweise bei der 
Friedhofsverwaltung Maikammer, Immengartenstraße 24, 67487 
Maikammer, Frau Jacob Tel.: 06321/5899-13 oder Frau Vögeli Tel.: 
06321/5899-21

Maikammer, 13.06.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer

 ◗ Kampf den Kippen - die Umwelt dankt es 
uns

Nicht nur an den sog. Dreck-weg-Tagen ist es augenscheinlich:
Zigarettenstummel finden sich überall – auf Straßen und Gehwe-
gen, in Feld, Wald und Flur, auf öffentlichen Anlagen und sogar auf 
Kinderspielplätzen.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 2022 eine Statistik 
veröffentlicht, wonach in Deutschland jährlich rund 106 Milliarden 
Zigaretten geraucht werden. Zwei Drittel (!!!) davon werden achtlos 
zu Boden geworfen, so die Schätzung der WHO.
Die Zigarettenkippen schädigen die Umwelt im hohen Maße.
Dass Zigarettenfilter aus Watte bestehen, ist immer noch ein weit 
verbreiteter Irrglaube. Denn die meisten Filter bestehen aus dem 
Kunststoff Celluloseacetat. Kunststoff ist nicht biologisch abbaubar, 
er zerfällt nach sehr langer Zeit zu Mikroplastik und ist auch dann 
immer noch schädlich für Natur und Lebewesen, da es niemals ganz 
verschwindet, sondern auf ewig als winzige Mikroplastikteilchen in 
der Umwelt verbleibt. Bei Zigarettenfiltern dauert die Zersetzung 
zu Mikroplastik etwa 15 bis 400 Jahre.

Notwendige Baumpflegearbeiten
Einige stattliche Bäume prägen das Gesicht der Verbandsgemeinde 
Maikammer.
Totäste und braunes Blattwerk sind hingegen ein Zeichen für Schäden 
an den Bäumen. Die Mitarbeiter des Bauhofs haben einen geschulten 
Blick auch für solche Schäden, die nicht sofort auf den ersten Blick gese-
hen werden. Wenn möglich, werden bruchgefährliche Äste entfernt 
und die Kronen beschnitten. Solche Maßnahmen wurden aktuell auch 
an einem Baum vor der katholischen Kirche notwendig, um zu vermei-
den, dass dieser ein Sicherheitsrisiko darstellt.
Bürgermeisterin Gabriele Flach nutzte bei ihrem diesjährigen „Arbeits-
einsatz“ beim Bauhof die Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild zu machen 
und die Mitarbeiter bei den Aufräumarbeiten zu unterstützen.

Text und Bilder: Verbandsgemeinde
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St. Martin

Jugend- und Bambinifeuerwehr St. Martin in Landau-
Mörzheim
Letzten Sonntag hieß es wieder „Auf zum Wettkampf“! In Landau-
Mörzheim starteten wir mit 20 Kindern und Jugendlichen in 2 Bam-
bini- und 2 Jugendmannschaften aufgeteilt. Trotz der strahlenden 
Sonne absolvierten wir die 10 Stationen mit unterschiedlichen 
Spielen mit viel Spaß und gesundem Ehrgeiz. Da es keine getrennte 
Wertung für Bambinis und Jugendfeuerwehren gab, mussten eine 
unserer Bambinigruppe und eine unserer Jugendgruppe im Ste-
chen beim „Joghurtfüttern“ gegeneinander antreten. Am Ende 
waren wir alle sehr stolz auf unsere tollen Platzierungen. Insgesamt 
nahmen 30 Gruppen am Wettkampf teil. DANKE sagen wir den 
Eltern, die uns hier wieder den ganzen Tag unterstützt haben und 
unserem Förderverein, der uns mit der Verpflegung versorgt hat. 
Für alle war es ein toller Feuerwehrtag.

Motiviert vor dem Wettkampf

Stolz nach dem Wettkampf
Text und Bilder: Myriam Hormuth

Kirrweiler
Ortsbürgermeister: Rolf Metzger
Sprechstunde: 1. Di. im Monat, 18 Uhr im Edelhof 
Telefon: 06321 5079, 
E-Mail: ortsbuergermeister@kirrweiler.de
Internet: www.kirrweiler.de

i-punkt Kirrweiler
Tourismus- und Gemeindebüro, Hauptstraße 7, 67489 Kirrweiler, 
Telefon 06321 5079, Email: i-punkt@kirrweiler.de
Öffnungszeiten:

Mo. - Mi.: 10:00 - 12:00 Uhr
Do.: 15:30 - 17:30 Uhr
Fr.: 10:00 - 12:00 Uhr

Text: i-Punkt Kirrweiler

Freiwillige Feuerwehr

Verbandsgemeinde

Einsatzrückblick Mai
02.05.2023 ausgelöster Heimrauchmelder in Maikammer.
Am Dienstagvormittag, den 2. Mai, wurde die Feuerwehr Maikam-
mer zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder im Ort durch die 
Leitstelle Landau alarmiert. Nach Eintreffen des Löschfahrzeuges 
HLF 20 und der Erkundung durch den Gruppenführer, stellte sich 
heraus, dass ein CO-Warnmelder einen Warnton aufgrund einer fast 
leeren Batterie ausgelöst (Low-Batterie) hatte. Somit mussten keine 
weiteren Kräfte mehr an die Einsatzstelle nachrücken und der Ein-
satz konnte beendet werden.

Gebäudebrandeinsatz in Maikammer
15.05.2023 Gebäudebrand in Maikammer.
Montagabend wurden die Feuerwehren Maikammer und Kirrweiler 
zu einem Gebäudebrand innerhalb Maikammer alarmiert.
Vor Ort bestätigte sich der Brand. In einer Scheune hatte der Motor 
eines Traktors feuergefangen und Stand in Brand. Glücklicherweise 
wurde der Brand von den Bewohnern frühzeitig bemerkt und die 
Feuerwehr umgehend verständigt.
Durch das schnelle Eingreifen der Trupps unter Atemschutz konnte 
das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden und der Scha-
densbereich eingegrenzt werden.
Nach abschließenden Belüftungsmaßnamen konnten die Einsatz-
kräfte den Einsatz beenden und die Rückfahrt in die Gerätehäuser 
antreten.
Aus Maikammer waren alle vier Fahrzeuge und 23 Einsatzkräften 
vor Ort, sowie die Feuerwehr Kirrweiler mit beiden Fahrzeugen 
und 14 Einsatzkräften. Aufgrund des Alarmstichwortes „Gebäude-
brand“ waren ebenso die Drehleiter und ein Tanklöschfahrzeug aus 
Edenkoben alarmiert. Ebenfalls vor Ort war der Rettungsdienst mit 
einem Rettungswagen und die Polizei mit einer Streife.
25.05.2023 Gasaustritt in Edenkoben.
Am späten Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Maikam-
mer mit dem Einsatzleitwagen (ELW) zur Unterstützung der Feuer-
wehr Edenkoben zu einem gemeldeten Gasaustritt alarmiert.
Vor Ort bestätigte sich dieser Verdacht. Umgehend wurde der 
Gefahrenbereich durch die Feuerwehr abgesperrt. Nach den Maß-
nahmen der Feuerwehr und entsprechenden Luftmessungen, die 
eine Gefahrensituation ausschließen, konnte der Einsatz beendet 
werden.
Die Feuerwehr Maikammer war mit vier Einsatzkräften vor Ort, wei-
tere standen auf Bereitschaft.
Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte und 9 Fahrzeuge seitens der Feu-
erwehren vor Ort. Ebenfalls ein Rettungswagen und zwei Streifen-
wagen der Polizei.

Text & Bilder: Feuerwehr VG Maikammer Medienteam
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Begleitet wird die Weinfuhre von einer Abordnung Kirrweiler 
Bürger:innen, dem Ortsbürgermeister Rolf Metzger, Pfarrer Peter 
Nirmaier und der Weinprinzessin Sina I.
Die Abordnung wird gegen 14.45 Uhr von Parkplatz an der Stadt-
halle über die Maximilianstraße zum Mariendom ziehen.
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto Georgens 
werden die Weinfuhre gegen 15 Uhr vor dem Speyerer Dom in 
Empfang nehmen.
Der Weinort Kirrweiler an der Südlichen Weinstraße war zu Feudal-
zeiten Oberamt und Sommerresidenz der Fürstbischöfe des alten 
Bistums Speyer. Auf Anregung von Bürgermeister Metzger wurde 
2011 – anlässlich des 950-jährigen Domweihjubiläums – an die alte 
Tradition des „Weinzehnts“ neu geknüpft, bei der dem bischöflichen 
Landesherrn der „Zehnte“ des Weinertrages abgeliefert werden 
musste. Der Weinzehnt ist eine Naturalabgabe auf die Weinernte 
im bischöflichen Weinberg in der Kirrweilerer Gemarkung „in den 
Flegeläckern“. In früheren Jahrhunderten wurde der Weinzehnt im 
fürstbischöflichen Zehntkeller in Kirrweiler entrichtet, dort ausge-
baut und anschließend nach Speyer gebracht. Heutzutage bringen 
die Kirrweilerer den trinkfertigen Wein direkt zu den Bischöfen nach 
Speyer.
Der diesjährige Weinzehnt stammt vom Weingut Hartmann. Es han-
delt sich um einen 2022 Pfalz Grauburgunder trocken mit 12,5 % 
Alkohol; 5,5 % Säure und 6,5 % Restzucker.
Text: i-Punkt Kirrweiler

 ◗ Öffentliche Bekanntmachung

der ordnungsbehördlichen Allgemeinverfügung 
anlässlich des Weinzehnt in Kirrweiler in der Zeit vom 
Freitag 30.06.2023 bis Dienstag 04.07.2023
Aufgrund der §§ 1 Abs. 1, 9 Abs. 1 Satz 1, 22 bis 25, 88 Abs. 1 Nr. 
1, 89 Abs. 1, 90 Abs. 1 des Polizei- und Ordnungsbehördengeset-
zes (POG) in der geltenden Fassung, des § 1 der Landesverordnung 

 ◗ Einladung zum Waldbegang
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am Freitag, 16.06.2023 findet unser diesjähriger Waldbegang im 
Rahmen einer Gemeinderatssitzung statt. Wir treffen uns um 17.00 
Uhr am Rathaus in Kirrweiler bzw. um 17.30 Uhr am Parkplatz beim 
Forsthaus Heldenstein. Die An- und Rückfahrt erfolgt mit dem eige-
nen PKW, Fahrgemeinschaften sollten aber gebildet werden.
Unser Revierförster, Herr Rainer Northoff, hat waldbauliche und 
forstwirtschaftliche Themen im Kirrweiler Vorderwald vorbereitet. 
Schwerpunkt des diesjährigen Waldbegangs ist eine Versuchsflä-
che beim Schuhmacherstiefel, die zusammen mit der Uni Landau 
angelegt wurde. Hier wurde ein Versuch mit biologisch abbauba-
rem Hydrogel zum besseren Anwuchserfolg der Pflanzen gemacht.
Danach bietet sich ein Grenzbegang auf der Grenze zu Maikammer 
über den Kühlkopf an. Das Gelände ist hier weder steil noch schwie-
rig. Ein zur Holzernte vorbereiteter Buchen-Kieferaltholzbestand 
rundet das Fachliche ab. Zurück geht es über den Wirtschaftsweg 
zum Schuhmacherstiefel. Wir treffen uns am Forsthaus Heldenstein, 
fahren gemeinsam zum Schuhmacherstiefel und später durch den 
Wald zum Forsthaus Breitenstein zur Einkehr.
Ich lade interessierte Bürgerinnen und Bürger zu diesem Waldbe-
gang ein und freue mich über Ihre Teilnahme.

Mit freundlichen Grüßen
Rolf Metzger

Ortsbürgermeister

 ◗ Weinzehntübergabe am Freitag, 
23. Juni 2023

vorm Dom in Speyer
Zum dreizehnten Mal in der Geschichte des vor gut 200 Jahren 
neugegründeten Bistums Speyer wird ein fürstbischöflicher „Wein-
zehnt“ den Weg von Kirrweiler nach Speyer nehmen – zuerst mit 
Traktor und Anhänger, dann mit Pferden und Fuhrwerk.

Arbeitskreis „Energie“ startet!

Kirrweiler. 
Kann’s.

Photovoltaik-Freiflächenanlage 
wird kommen.
Kirrweiler möchte eine Photovoltaik-Frei� ächen-
anlage in der Nähe der Autobahn errichten, 
dazu gab es im Vorfeld bereits viele Pressebe-
richte. Inzwischen hat die Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion Süd die Zustimmung zur 
Errichtung einer Anlage erteilt. Dazu müssen 
noch Au� agen erfüllt und baurechtliche Voraus-
setzungen geschaffen werden. Die notwendigen 
Maßnahmen geht der Gemeinderat nun unver-
züglich an.
Gleichzeitig wollen wir in unserem Arbeitskreis 
„Energie“ die konkrete Ausgestaltung und die 
weiteren Planungen voranbringen. Angedacht 
ist auch, eine „Bürgerenergiegenossenschaft“ 

zu gründen, damit die positiven Effekte dieses 
Bürger-Energie-Projektes auch allen Bürger:innen 
zugutekommt. Dazu fand bereits eine erste Infor-
mationsveranstaltung im Februar statt.
Jetzt können wir die nächsten Schritte angehen 
und das Projekt konkret voranbringen. Dazu 
treffen wir uns im Arbeitskreis „Energie“ am 
Mittwoch, 28.06.2023, 19:00 Uhr im Edelhof. 
Interessenten sind herzlich willkommen. Bitte 
meldet euch bis zum 27.06.2023 im i-Punkt un-
ter 06321 5079 oder i-punkt@kirrweiler.de.
Wir freuen uns über alle, die aktiv mitarbeiten!

Rolf Metzger, Ortsbürgermeister
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Der räumliche Geltungsbereich des Verbotes bezeichnet die Berei-
che, innerhalb derer der Schwerpunkt des Alkoholkonsums und 
daraus resultierender gewalttätiger Auseinandersetzungen bis 
hin zum Vandalismus zu erwarten ist. Dadurch sollen die Gefahren 
durch Glasflaschen als Wurfgeschosse und herumliegende Glas-
scherben abgewehrt werden. Insbesondere ist zu beachten, dass 
die öffentlichen Straßen nach der Veranstaltung wieder für den 
Verkehr freigegeben werden und das Glasverbot damit auch der 
Verkehrssicherheit dient.
Die Verbote (oben Nrn. 1 und 4) werden auf § 9 Abs. 1 Satz 1 des 
Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG) gestützt. Danach 
können die allgemeinen Ordnungsbehörden die notwendigen 
Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Fall bestehende Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Eine solche 
konkrete Gefahr liegt hier vor. Jugendliche erhalten in den Gast-
stätten und jeweiligen Verkaufsstellen keine branntweinhaltigen 
Getränke, da das entsprechende Verbot des Jugendschutzgesetzes 
beachtet werden muss. Aus diesem Grund und auch aus finanziel-
len Gründen heraus, bringen die insbesondere jugendlichen Besu-
cher alkoholische Getränke in großem Mengen zur Veranstaltung 
mit, um sie dort zu konsumieren. Dies gilt insbesondere auch vor 
dem Hintergrund, der immer weiter steigenden Preise der durch 
gaststättenrechtlich konzessionierten Betriebe verkauften alkoho-
lischen Getränke.
Mit der Enthemmung durch den Alkoholgenuss gehen regelmäßig 
Sicherheitsverstöße (z. B. Sachbeschädigungen, Verunreinigungen 
und Gefährdungen des Verkehrs durch – zerschlagene – Flaschen, 
Lärmbelästigungen, Alkoholkonsum durch Jugendliche) einher.
Das Glasverbot wurde angeordnet, um Verletzungen der Besucher 
durch Splitter zu verhindern. Außerdem werden durch Glasscher-
ben die Sicherheitsbehörden bei ihrer Arbeit zusätzlich gefährdet. 
Die Einsatzfahrzeuge und auch der allgemeine öffentliche Verkehr 
nach der Veranstaltung können durch die Glasscherben auf der 
öffentlichen Straße beschädigt werden.
Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und zur Wahrung der 
Rechte der Gaststättenbetreiber konnte von einer Erstreckung des 
Ausschankverbotes auf konzessionierte Flächen und Ausschank-
stellen abgesehen werden. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
wurde das Alkoholverbot auch zeitlich und räumlich begrenzt, weil 
die beschriebenen Sicherheitsverstöße regelmäßig nur während 
der Veranstaltungen, wo sich die Jugendlichen treffen und die 
Musik spielt, auftreten.
Die Androhung der Beschlagnahme und Ausleerung der alkoholhal-
tigen Getränke beruht auf §§ 61 Abs. 1, 66, 65 Landesverwaltungs-
vollstreckungsgesetz (LVwVG). Vollstreckbare Verwaltungsakte, die 
auf eine Unterlassung gerichtet sind, können danach durch Anwen-
dung von Zwangsmitteln nach deren vorheriger Androhung voll-
streckt werden.
Zur Durchsetzung des Verbots ist es geboten und angemessen, die 
Beschlagnahme und auch die Beseitigung der mitgeführten alko-
holhaltigen Getränke für jeden Fall der Zuwiderhandlung anzu-
drohen. Die Anwendung anderer Zwangsmittel – insbesondere 
die Androhung eines Zwangsgeldes – ist untunlich, da sie gerade 
auch in Ansehung der finanziellen Leistungsfähigkeit der zumeist 
sehr jungen Störer nicht besser oder vergleichbar geeignet sind, die 
Betroffenen zu einer sofortigen Befolgung des Verbots anzuhalten.
Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird gem. § 80 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 VwGO angeordnet. In Ansehung der betroffenen hoch-
wertigen Rechtsgüter – insbesondere Gesundheit und körperliche 
Unversehrtheit von Besuchern, Ordnungskräften und Dritten – 
muss gesichert sein, dass die ausgesprochenen Verbote auch bei 
Einlegung von Rechtsbehelfen Bestand haben und durchgesetzt 
werden können. Dem gegenüber steht, das in der Abwägung gerin-
ger einzuschätzende Interesse der Besucher, uneingeschränkt Alko-
hol konsumieren zu können oder ihre Getränke in Glasbehältnissen 
zu transportieren sowie das wirtschaftliche Interesse an der Aus-
nutzung besonderer Verkaufschancen für alkoholische Getränke. 
Diese Interessen müssen indes hinter dem Interesse am effektiven 
Schutz der oben genannten hochwertigen Rechtsgüter zurücktre-
ten. Außerdem handelt es sich vorliegend um eine termingebun-

über die Zuständigkeit der allgemeinen Ordnungsbehörden in der 
geltenden Fassung sowie § 91 Abs. 1 Nr. 1 POG und der § 1 Abs. 
1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) in Verbin-
dung mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) 
in der jeweils geltenden Fassung, erlässt die Verbandsgemein-
deverwaltung Maikammer als sachlich und örtliche zuständige 
Behörde folgende

Allgemeinverfügung:
1. Anlässlich des Weinzehnt in Kirrweiler ist es in der Zeit vom 

Freitag, den 30.06.2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, den 04.07.2023, 
08:00 Uhr verboten, im in Satz 2 näher bezeichneten öffent-
lichen Straßen und Anlagen mitgebrachte alkoholhaltige 
Getränke in der Öffentlichkeit mitzuführen und/oder zu ver-
zehren.
Das Verbot nach Satz 1 erstreckt sich auf den Bereich des Ver-
anstaltungsortes Schloßstraße (ab der Einmündung Stroh-
gasse bis zur Einmündung Kirchstraße) / Kirchstraße (ab 
der Einmündung Hauptstraße) / die Straße „In den Forst-
gärten“ sowie die angrenzenden Straßen und Anlagen.

2. Von dem Verbot nach Nr. 1 räumlich ausgenommen sind gast-
stättenrechtlich konzessionierte Flächen und Ausschankstellen.

3. Das Verbot des Mitführens (Nr. 1) gilt nicht für Besucher von 
privaten, nicht jedermann zugänglichen Veranstaltungen im 
jeweiligen Verbotsbereich sowie für Personen, die dort eine 
Wohnung, Arbeits- oder Betriebsstätte haben und sich unmit-
telbar auf dem Weg dorthin befinden.

4. In der Zeit vom Freitag, den 30.06.2023, 18:00 Uhr bis Diens-
tag, den 04.07.2023, 08:00 Uhr ist es untersagt, die oben in Nr. 
1 Satz 2 aufgeführten öffentlichen Straßen und Anlagen in Kirr-
weiler mit Glasbehältnissen, d. h. mit allen Behältnissen die aus 
Glas hergestellt sind (z. B. Flaschen, Gläser, Krüge, Karaffen und 
Ähnliches) zu betreten und dort mit sich zu führen. Sofern vor-
handen, erstreckt sich das Verbot auch auf die zu den Straßen 
gehörenden Gehwege und öffentlichen Anlagen.

5. Ausgenommen von dem Verbot nach Nr. 4 ist das Mitführen 
von Glasbehältnissen durch Erwerb von gaststättenrechtlich 
konzessionierte Flächen und Ausschankstellen sowie durch 
Personen, welche die Glasbehältnisse offensichtlich und aus-
schließlich zur häuslichen Verwendung mit sich führen.

6. Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen das Verbot nach Nr. 
1 oder Nr. 4 wird unmittelbarer Zwang in Form der Wegnahme 
der unrechtmäßig mitgeführten alkoholhaltigen Getränke 
bzw. Glasgetränkebehältnisse und deren sofortige Verwertung 
angedroht.

7. Die örtliche Ordnungsbehörde behält sich vor, bei Verstößen 
oder bei sonstigen Änderungen der Gefahrenlage, weiterge-
hende Anordnungen zu treffen.

8. Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird im 
öffentlichen Interesse angeordnet.

9. Diese Allgemeinverfügung gilt mit dem auf die Bekanntma-
chung folgenden Tag als bekannt gemacht.

Gründe:
Nach den Erfahrungen der Polizei, der örtlichen Ordnungsbehörde 
und der Kreisverwaltung Südlichen Weinstraße als zuständiger 
Behörde für den Jugendschutz kam es in den vergangenen Jahren 
bei verschiedenen Veranstaltungen zu Gewaltdelikten und Alko-
holmissbrauch, insbesondere auch unter den Jugendlichen. Durch 
diese Präventionsmaßnahme wird die Anzahl der unter Alkoholein-
fluss stehenden Jugendlichen minimiert.
Aufgrund der Prognose der örtlichen Ordnungsbehörde, in der 
neben den Erfahrungen der Vorjahre auch die Erfahrungen anläss-
lich anderer großer Veranstaltung berücksichtigt wurden, wäre – 
ohne Erlass dieser Allgemeinverfügung – auch in diesem Jahr mit 
den beschriebenen Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu rech-
nen.
Erfahrungsgemäß führt der Konsum von hochprozentigem Alko-
hol sehr schnell auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und 
Sachbeschädigungen an den Veranstaltungsorten und in deren 
Nahbereich. Angesichts dessen ist es erforderlich dort das Mitfüh-
ren und den Verzehr alkoholischer Getränke zu beschränken.
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im Sinne des § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG ist der auf die Bekanntma-
chung folgende Tag.
Entscheidungsgründe:
Nach § 4 Abs. 1 LImSchG sind von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr Betäti-
gungen verboten, die zu einer Störung der Nachtruhe führen kön-
nen. Nach § 6 Abs. 1 LImSchG sind Geräte, die der Erzeugung oder 
Wiedergabe von Schall oder Schallzeichen dienen (Tongeräte), 
insbesondere Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte, Musikinstru-
mente und ähnliche Geräte, nur in solcher Lautstärke zu nutzen, 
dass unbeteiligte Personen nicht erheblich belästigt werden oder 
die natürliche Umwelt nicht beeinträchtigt werden kann. Gemäß 
§ 4 Abs. 5 bzw. § 6 Abs. 5 LImSchG kann die zuständige Behörde 
bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer ört-
licher Verhältnisse u. a. für Volksfeste und ähnliche Veranstaltungen 
einschließlich der damit verbundenen Außengastronomie allge-
meine Ausnahmen von dem Verbot nach § 4 Abs. 1 bzw. § 6 Abs. 
1 LImSchG zulassen. Ein öffentliches Bedürfnis liegt in der Regel 
vor, wenn eine Veranstaltung der Pflege des historischen oder kul-
turellen Brauchtums dient oder sonst von besonderer kommuna-
ler Bedeutung ist und deshalb das Interesse der Allgemeinheit an 
der Durchführung der Veranstaltung gegenüber dem Interesse der 
Nachbarschaft an ungestörter Nachtruhe überwiegt (vgl. Urteil des 
VG Neustadt a. d. W. vom 09.05.2016, Az.: 4 K 1107/15. NW).
Das Weinfest „Weinzehnt Kirrweiler“ findet seit vielen Jahren im his-
torischen Ortskern der Gemeinde Kirrweiler statt. Das Fest pflegt 
das Brauchtum der mittelalterlichen Abgabe des sog. Kirchenzehnt. 
Das kulturelle Leben ist wesentlicher Bestandteil der Ortsgemeinde 
Kirrweiler. Ein vielfältiges Kulturprogramm, dass u. a. auch dem Tou-
rismus dienlich ist, sind Beleg hierfür. Es ist daher offensichtlich, dass 
die Veranstaltung „Weinzehnt Kirrweiler“ als Teil des örtlichen Kul-
turprogramms von besonderer kommunaler Bedeutung, aber auch 
Teil des historischen und kulturellen Brauchtums der Gemeinde ist. 
Darüber hinaus tragen jedes Jahr zahlreiche Vereine, ehrenamtliche 
Initiativen sowie die örtlichen Weingüter dazu bei, dass die Veran-
staltung für die gesamte Bevölkerung als eine ansprechende und 
gesellige Kulturveranstaltung wahrgenommen wird.
Die Nachtruhe darf dennoch nicht in besonderer Art und Weise 
gestört werden. Nach Allgemeiner Auffassung sowie nach Auffas-
sung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 
und der durch diese erstellten Freizeit-Richtlinie ist in derart geson-
dert gelagerten Fällen eine Verschiebung der Nachtzeit von bis zu 
zwei Stunden unter Berücksichtigung der o. g. Beurteilungspegel 
zumutbar. Insbesondere die Ausnahme von § 6 Abs. 1 LImSchG 
soll nur dann erteilt werden, wenn zeitgleich Auflagen zum Schutz 
der Allgemeinheit und der Nachbarschaft erlassen werden. Die 
unter Ziff. II genannten Auflagen dienen der Einhaltung der in der 
Freizeit-Richtlinie festgesetzten Beurteilungspegel und damit dem 
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft.
Um einen angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen der 
Veranstalter einerseits und dem Ruhebedürfnis der Anwohner 
andererseits zu schaffen wurde insbesondere für die Nächte von 
Sonntag auf Montag bzw. Montag auf Dienstag (und damit regu-
läre Schul- und Arbeitstage) der Beginn der Nachtzeit nur um eine 
Stunde hinausgeschoben. Bei den übrigen Tagen mit einer Festle-
gung der Nachtzeit auf 24:00 Uhr handelt es sich um Nächte, auf die 
ein Samstag bzw. Sonntag folgt. An diesen Tagen muss eine Viel-
zahl der Anwohner nicht arbeiten. Ebenso sind diese Tage schulfrei.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Maikammer, Immengartenstr. 24, 67487 Maikammer schriftlich, in 
elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Maikammer, den 05.06.2023
Verbandsgemeindeverwaltung

gez. Flach
Gabriele Flach, Bürgermeisterin

dene Veranstaltung, so dass die Wirksamkeit der Anordnungen zum 
Zeitpunkt der Veranstaltung gewährleistet sein muss.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Maikammer, Immengartenstr. 24, 67487 Maikammer schriftlich, in 
elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Maikammer, 05.06.2023
Verbandsgemeindeverwaltung

gez. Flach
Gabriele Flach

Bürgermeisterin

 ◗ Öffentliche Bekanntmachung
Aufgrund der §§ 4, 6, 14 und 15 Abs. 1 Landes-Immissionsschutz-
gesetz (LImSchG) in der geltenden Fassung erlässt die Verbandsge-
meindeverwaltung Maikammer als sachlich und örtlich zuständige 
Behörde folgende

Allgemeinverfügung:
I.

a) Anlässlich des Weinfestes „Weinzehnt Kirrweiler“ wird für den 
Zeitraum
von Freitag, den 30.06.2023 auf Samstag, den 01.07.2023,
von Samstag, den 01.07.2023 auf Sonntag, den 02.07.2023,
der Beginn der Nachtzeit auf 24.00 Uhr
sowie für den Zeitraum
von Sonntag, den 02.07.2023 auf Montag, den 03.07.2023,
von Montag, den 03.07.2023 auf Dienstag, den 04.07.2023
der Beginn der Nachtzeit und der damit verbundenen Außeng-
astronomie allgemein auf 23:00 Uhr festgelegt (§ 4 Abs. 5 LIm-
SchG).

b) Der Gebrauch von Geräten, die der Erzeugung oder Wie-
dergabe von Schall oder Schallzeichen dienen (Tongeräte), 
insbesondere Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte, Musikinst-
rumente und ähnliche Geräte ist bis maximal zum Beginn der 
Nachtzeit (Ziff. a)) gestattet (§ 6 Abs. 5 LImSchG).

II.
a) Zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen sind die 

Geräuschemissionen der Verstärkeranlagen so zu begrenzen, 
dass der Beurteilungspegel vor den Fenstern (im Freien) der 
nächstgelegenen Wohngebäude 70 dB(A) tags und 55 dB(A) 
nachts nicht überschreitet. Geräuschspitzen sollen die Werte 
von 90 dB(A) tags und 65 dB(A) nachts einhalten.

b) Bühne und Beschallungstechnik sind so auszurichten, dass 
nahestehende Wohnhäuser so wenig wie möglich beschallt 
werden. Insbesondere ist auf eine Reduzierung der abgestrahl-
ten tiefen Frequenzanteile hinzuwirken (z. B. durch Minimie-
rung einzelner nicht relevanter Terzen).

c) Die einzelnen Beschallungsanlagen sind so einzupegeln, dass 
der unter Ziff. II a) genannte Immissionsrichtwert eingehalten 
wird. Bei Überschreitung des zulässigen Beurteilungspegels 
bzw. Spitzenpegels sind die Pegel der Lautsprecheranlage 
schnellstmöglich zu senken. Die ermittelten Schalldruckpegel 
und Beurteilungspegel sind zu dokumentieren.

d) Um sicherzustellen, dass der Immissionsrichtwert eingehalten 
wird, haben die Betreiber der unter Ziff. I b) genannten Geräte 
während der Veranstaltung stündliche Messungen vorzuneh-
men.

e) Betreiber der unter Ziff. I b) genannten Geräte, haben bis spä-
testens 29.06.2022 einen Ansprechpartner für Anfragen bzw. 
Beschwerden zu benennen. Die telefonische Erreichbarkeit 
des Ansprechpartners ist für den gesamten Veranstaltungszeit-
raum zu gewährleisten.

III.
Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 1 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Verbandsgemeinde Maikammer im Nachrichtenblatt öffentlich 
bekanntgemacht und dadurch wirksam. Tag der Bekanntmachung 
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4. Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikanlage In der Langen 
Bösgewanne,Teil A“
Beauftragung Planungsbüro
Beratung über den Planvorentwurf und den geänderten Gel-
tungsbereich
Beschluss der frühzeitigen Beteiligung

5. Vollzug der „Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge“ 
der Ortsgemeinde Maikammer in der derzeit gültigen Fassung
Ausbau Am Heiligenberg - Erweiterung Bauprogramm

6. Bewirtschaftungsplanentwurf Vogelschutzgebiet „Haardtrand“
Benehmen mit den kommunalen Planungsträgern

7. Bestellung eines/einer Seniorenbeauftragten
8. AuftragsvergabePergola Friedhof Maikammer - „Urnenbestat-

tung unter der Weinlaube“
9. Verschiedenes/Informationen
B) Nicht Öffentliche Sitzung
10. Grundstücksangelegenheiten
11. Verschiedenes/Informationen
C) Öffentliche Sitzung
12. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung 

gem. § 35 I 3 GemO
gez.

Karl Schäfer, Ortsbürgermeister

Der Seniorentreff wird bis auf Weiteres alle 14 Tage von 14 - 17 
Uhr geöffnet.
Der nächste Termin ist der 20.06.2023.
Text: Ortsgemeinde

 ◗ Friedhof Maikammer
Kaputte Bäume werden nachgepflanzt
Die gepflanzten Bäume und Büsche auf unserem Friedhof bereiten 
uns große Sorgen.
Trotz Lockerung der Bodenoberfläche und wöchentlichem gießen 
bekommen die Gehölze gelbe Blätter oder sterben ab.
Wir versuchen weiterhin die Bäume bzw. das Gehölz zu pflegen.
Auf allem Pflanzgut haben wir eine Gewährleitung.
Im Herbst werden dann alle abgestorbenen Bäume und Gehölze 
neu gepflanzt.

Rosina Schwaab
(Beauftragte Friedhof)

Auch der letzte Weg gehört zum Leben…

Neue Bestattungsformen auf unserem Friedhof Maikammer.
Urnenbestattung im Rasengrab
Bei einer Urnenbeisetzung in einem Rasengrab handelt es sich um 
eine einfache, sehr naturverbundene Form der Bestattung. Die Bei-
setzung der Urne nach der Feuerbestattung findet hierbei auf einer 
Rasenfläche statt. Nach Beisetzung und Beerdigung wird das Grab 
abgedeckt und mit Rasen bepflanzt. Eine individuelle Bepflanzung 
der Rasenfläche durch die Angehörigen ist nicht vorgesehen. Die 
Grabpflege entfällt somit.
Letzte Ruhestätte unter einer Weinlaube
Die Beerdigungskultur ist im Wandel. Das klassische Friedhofsgrab 
mit Sarg ist zwar noch lange nicht „ausgestorben“, aber die Alter-
nativen werden vielfältiger. Eine davon sind Friedweinberge, also 
extra gepflanzte Weinstöcke, die als Friedhofsgrün genutzt werden. 
Dort werden die Verstorbenen zunächst eingeäschert und ihre 
Urnen dann in die Erde versenkt.

Maikammer
Ortsbürgermeister: karl schäfer
Sprechstunde:nach Vereinbarung
Telefon: 06321 5899-33,
E-Mail: karl.schaefer@vg-maikammer.de
Internet: www.maikammer.de

 ◗ Büro für Tourismus Maikammer
Weinstraße Süd 40, 67487 Maikammer, Tel. 06321 952768
maikammer@maikammer-erlebnisland.de
Montag - Freitag: 09.30 - 12.30 Uhr

14.00 - 17.00 Uhr
Samstag: 10.00 - 12.00 Uhr
Text: Büro für Tourismus

 ◗ 22. Sitzung des Bau- und Verkehrsaus-
schusses der Ortsgemeinde Maikammer

Die 22. Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses der Ortsge-
meinde Maikammer findet am Dienstag, dem 20. Juni 2023, 
18:00 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses Maikammer (R 108), 
Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer statt.
Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung

1. Einwohnerfragestunde
2. Verschiedene Bauvorhaben
2.1 Bauvoranfrage Eulbuschgasse

Umbau, Sanierung und Erweiterung eines Wohnhauses
2.2 Bauantrag Marktstraße

Umbau und Nutzungsänderung einer Fleischerei in eine Pub- 
und Event-Gastronomie

2.3 Bauantrag Immengartenstraße
Anbau Küche mit Kühlzelle und Lastenaufzug

3. Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikanlage In der Langen 
Bösgewanne,
Teil A“
Beauftragung Planungsbüro
Beratung über den Planvorentwurf und den geänderten Gel-
tungsbereich
Beschluss der frühzeitigen Beteiligung

4. Verschiedenes/Informationen

B) Nichtöffentliche Sitzung
5. Verschiedene Bauvorhaben
6. Verschiedenes/Informationen
C) Öffentliche Sitzung
7. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung 

gem. § 35 I 3 GemO
gez.

Karl Schäfer, Ortsbürgermeister

 ◗ 37. Sitzung des Gemeinderates Maikammer
Die 37. Sitzung des Gemeinderates Maikammer findet am Diens-
tag, dem 20. Juni 2023, 19:00 Uhr, im Sitzungssaal des Rathau-
ses Maikammer (R 108), Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer 
statt.
Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde
2. Vorstellung Machbarkeitsstudie Erweiterung Kita Abenteuer-

land
3. Aufstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffin-

nen und Schöffen im Amtsgericht Landau in der Pfalz für die 
Geschäftsjahre 2024 - 2028
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rung des Kunstrasenplatzes dem Innenminister von der ADD zur 
Förderung in 2023 vorgeschlagen worden ist. Innenminister Ebling 
hat danach das Projekt in den diesjährigen Jahresförderplan auf-
genommen. Die Ortsgemeinde kann nun die förderrechtlichen 
Voraussetzungen schaffen. Vorgesehen ist die Einholung von Ange-
boten von Planungsbüros, um den Sanierungsbedarf als Grundlage 
für eine Ausschreibung des Projektes zu ermitteln. Danach kann der 
offizielle Förderantrag eingereicht werden. Nach Abstimmung des 
Projektes mit der ADD soll die Ortsgemeinde dann den Förderbe-
scheid erhalten. Die Ausführung der Sanierungsmaßnahme soll in 
2024 erfolgen. Der derzeitige Kunstrasenplatz wurde im Jahre 2007, 
mit finanzieller Beteiligung des TUS Maikammer errichtet. Der Platz 
ist aufgrund der außerordentlich starken Nutzung sanierungsbe-
dürftig und wurde daher vom Sportstättenbeirat des Kreises SÜW 
mit einer hohen Dringlichkeit auf den zweiten Platz der diesjährigen 
Prioritätenliste für die Förderung von Sportanlagen vorgeschlagen.

Text: Ortsgemeinde Maikammer

Sankt Martin
Ortsbürgermeister: timo glaser
Sprechstunde:1. + 3. Montag im Monat, 18 - 19 Uhr
in der „Alten Kellerei“, Tel.: 06323 9492855 o. 0151 14137412, 
E-Mail: timo.glaser@sankt-martin.de, 
Internet: www.sankt-martin.de

 ◗ Öffnungszeiten Tourist-Info St. Martin
Tourist-Info St. Martin
Kellereistr. 1, 67487 St. Martin
Tel. 06323 5300
tourismus@sankt-martin.de
Mo. - Fr.: 9 - 12 Uhr
Mo., Mi., Fr.: 14 - 17 Uhr
Sa.: 10 - 12 Uhr

Der Gedenkstein aus heimischem Sandstein wird bodennah ver-
legt. Ein Namensschild des Verstorbenen kann von den Angehöri-
gen gestaltet werden. Im Zentrum sind Bänke vorgesehen, die von 
einer Weinlaube beschattet wird.
Zurzeit ist die Rebenanlage im Aufbau.
Ein Dankeschön an Bernhard Müller, für die Unterstützung bei der 
Pflanzung der Rebenzeile. Die Reben sowie die Eisen Pfähle sind 
von Bernhard Müller eine Spende für unseren Friedhof.
Unsere Trauer- und Gedenkkultur verändern sich – und damit auch 
die Erwartungen, die Menschen an den Friedhof haben.
Wir als Kommune müssen Veränderungen anstoßen und bei der 
Gestaltung von Grabstätten stärker auf die Bedürfnisse der Men-
schen eingehen.

Text und Bilder: Rosina Schwaab
( Beauftragte Friedhof)

 ◗ Sanierung Kunstrasenplatz Maikammer 
im Förderprogramm 2023 des Landes

In einem Gespräch mit der ADD Trier wurde Ortsbürgermeister Karl 
Schäfer mitgeteilt, dass der Antrag der Ortsgemeinde auf Sanie-
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Seniorenausflug
Seniorenfahrt der Ortsgemeinde St. Martin nach

Bad Kreuznach am Freitag, den 14.07.2023

Liebe Seniorinnen und Senioren,
ich lade Sie recht herzlich zum Seniorenausflug nach Bad Kreuznach ein.
Bad Kreuznach hat vieles zu bieten. Zum Stadtbummel lädt die ansprechend gestaltete Fußgängerzone mit vielen attraktiven 
Geschäften, Cafés und Restaurants ein. Entlang des Salinentals spazieren und Europas größtes Freiluftinhalatorium genießen 
und natürlich darf eine Stadtrundfahrt mit dem „Blauen Klaus“ nicht fehlen.

9:00 Uhr Abfahrt in St. Martin an der Bushaltestelle
Maikammerer Straße

ca. 10:00/10:30 Frühstück
11:30 Uhr Stadtrundfahrt ca. 1,5 – Std. mit dem Blauen Klaus
ca. 13:30 Uhr Mittagessen im Gasthaus Krone

Zeit zur freien Verfügung.
16:30 Uhr Rückfahrt

Der Fahrpreis incl. Stadtrundfahrt und Frühstück beträgt 20,00 
Euro pro Person. Zahlbar vor Ort (Mittagessen ist im Preis nicht 
enthalten)
Ich würde mich über Ihre Teilnahme sehr freuen.

Herzliche Grüße
Timo Glaser, Ortsbürgermeister

Verbindliche schriftliche Anmeldung für Ihre Teilnahme bis zum 
30.06.2023. Teilnehmerzahl begrenzt. Sie können entweder den 
beigefügten Abschnitt in den Briefkasten der Ortsgemeinde St. Mar-
tin einwerfen oder per Mail an: ortsgemeinde@sankt-martin.de.

Anmeldeabschnitt

Name, Vorname: ..........................................................................................................................................................................

Anschrift: .......................................................................................................................................................................................

Tel.-Nr.: ............................................................................................................................................................................................

Anzahl: ............................................................................................................................................................................................

Name, Vorname: ..........................................................................................................................................................................

Anschrift: .......................................................................................................................................................................................

Tel.-Nr.: ............................................................................................................................................................................................

Anzahl: ............................................................................................................................................................................................
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Wer trifft dann welche Entscheidungen? Die Antworten auf diese 
und viele weitere Fragen konnten ehrenamtliche Betreuerinnen 
und Betreuer, Bevollmächtigte und Interessierte jetzt bei einem 
Grund- und Aufbaukurs der gemeinsamen Betreuungsbehörde 
der Stadt Landau und des Landkreises Südliche Weinstraße mit 
Unterstützung der örtlichen Betreuungsvereine sowie der Kreis-
volkshochschule Südliche Weinstraße erfahren. Die fünfteilige 
Veranstaltungsreihe endete mit der Übergabe der Zertifikate an 
33 Ehrenamtliche. „Die Aufgabe der ehrenamtlichen Betreuerinnen 
und Betreuer verlangt sehr viel Einfühlungsvermögen, Verständ-
nis, Menschenliebe und natürlich sehr fundiertes Fachwissen“, so 
Landaus Bürgermeister und Sozialdezernent Dr. Maximilian Ingen-
thron. „Wer vom Betreuungsgericht als gesetzliche Betreuerin oder 
gesetzlicher Betreuer bestellt wird, übernimmt die rechtliche Ver-
tretung und damit auch die Verantwortung für einen Menschen, 
der seine Angelegenheiten nicht mehr alleine regeln kann.“
„Die gesetzliche Betreuung ist eine verantwortungsvolle und 
gesellschaftlich wichtige Aufgabe“, betont auch Landrat Dietmar 
Seefeldt. „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kurse bilden 
wichtige Scharniere einer auf Solidarität bauenden Gesellschaft. 
Sicher ermuntert ihr Beispiel andere, sich ebenfalls in den Dienst 
an der oder dem Nächsten - und damit an der Allgemeinheit - zu 
stellen.“
Zum Hintergrund: Nicht alle Menschen erteilen rechtzeitig eine Vor-
sorgevollmacht und entscheiden so, wer sich als Bevollmächtigte 
oder Bevollmächtigter um ihre Angelegenheiten kümmern soll, 
wenn sie nicht mehr dazu in der Lage sein sollten. Dann bestellt das 
Betreuungsgericht im Ernstfall eine Betreuerin bzw. einen Betreuer. 
Was an Aufgaben auf diese rechtlichen Vertreterinnen und Vertre-
ter zukommt, was sie beachten müssen und an wen sie sich bei 
Unklarheiten und Problemen wenden können - darüber informie-
ren die Betreuungsvereine der AWO, der Lebenshilfe und des SKFM 
in Zusammenarbeit mit der Betreuungsbehörde regelmäßig in 
einem fünfteiligen Kurs.

33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten jetzt von Landaus 
Sozialdezernent Dr. Maximilian Ingenthron (rechst) ihre Zertifi-
kate als ehrenamtlich Betreuende.(Quelle: Stadt Landau)
Text und Bild: gemeinsame Pressemitteilung der Stadtverwaltung 
Landau und der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

 ◗ BiZ: Karriere bei der Landespolizei 
Rheinland-Pfalz

Am Donnerstag, den 22. Juni 2023 findet im Berufsinformations-
zentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Landau, Johannes-Kopp-Str. 2 
eine Informationsveranstaltung für Schüler und junge Erwachsene 
zum Thema Berufseinstieg bei der Landespolizei Rheinland-Pfalz 
statt. Ab 16 Uhr informiert die Einstellungsberatung der Polizeidi-
rektion Landau über das Studium und erläutert in der etwa einstün-
digen Veranstaltung die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen 
zum Bachelorstudiengang „Polizeidienst“ sowie die Möglichkeiten 
für einen Berufseinstieg mit mittlerer Reife.
Neben der persönlichen Teilnahme können Interessierte auch virtu-
ell an der Veranstaltung teilnehmen. Die Einwahldaten sind in der 
Veranstaltungsdatenbank unter www.arbeitsagentur.de/veranstal-
tungen hinterlegt. Alternativ können Interessierte die Einwahlda-
ten auch per E-Mail an Landau.Info-Veranstaltung@arbeitsagentur.
de anfordern.
Fragen zur Veranstaltung und dem Angebot des BiZ der Agentur 
für Arbeit Landau werden unter der Telefonnummer 06341 958 222 
beantwortet.
Text: Arbeitsagentur

Mitteilungen    anderer Behörden

 ◗ Kindertagespflegepersonen gesucht

– Auch als Zusammenschluss von zwei Tagespflegeper-
sonen möglich – Qualifizierungskurs ab September
Ab September beginnt für alle, die gerne als Kindertagespflege-
person Kinder betreuen möchten, der neue Qualifizierungskurs 
in der evangelischen Familienbildungsstätte „Haus der Familie“ in 
Landau in Kooperation mit den Jugendämtern der Landkreise Süd-
liche Weinstraße und Germersheim sowie der Städte Landau und 
Neustadt. Ziel des Kurses ist die Vermittlung von Kenntnissen aus 
dem Bereich Kindertagespflege. Der Nachweis über den Erwerb 
solcher vertieften Kenntnisse ist auch eine der Voraussetzungen für 
eine Pflegeerlaubnis durch das örtlich zuständige Jugendamt. Seit 
Januar 2023 besteht in Rheinland-Pfalz übrigens die Möglichkeit, 
dass sich zwei Kindertagespflegepersonen zusammenschließen 
und in kindgerechten Räumlichkeiten bis zu jeweils fünf gleichzei-
tig anwesende Kinder betreuen. Der Kurs beginnt im September 
2023 und endet im Mai 2024 mit einer Zertifizierung. Er richtet sich 
an Personen, die sich vorstellen können, Kinder im Alter von 0 bis 14 
Jahren tagsüber beziehungsweise einen Teil des Tages liebevoll zu 
betreuen und in ihrer Entwicklung zu fördern. Die Betreuung kann 
im Haushalt der Kindertagespflegeperson, im elterlichen Haushalt 
oder in anderen geeigneten Räumen stattfinden. Die Kursthemen 
kommen unter anderem aus den Bereichen Pädagogik, Kommuni-
kation, Ernährung, Recht und Betriebswirtschaft. Grundlage dafür 
ist das vom Deutschen Jugendinstitut entwickelte „Kompetenzo-
rientierte Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege“. Der Kurs 
beinhaltet 210 Unterrichtseinheiten und 40 Stunden Praktikum. Die 
Kursgebühr von 210 Euro kann unter bestimmten Voraussetzungen 
teilweise von den Jugendämtern zurückerstattet werden. Dieser 
Kurs wird vom Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration 
und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz bezuschusst. Wer mehr 
über die Qualifizierung und die Tätigkeit in der Kindertagespflege 
erfahren möchte, kann sich bis zum 30. Juni an die zuständigen 
Ansprechpartnerinnen für Kindertagespflege beim jeweiligen ört-
lich zuständigen Jugendamt wenden.
Kreisjugendamt Südliche Weinstraße:
E-Mail: Bettina.forster@suedliche-weinstrasse.de,
Telefonnummer: 06341 940780
E-Mail: Sigrid.heupel@suedliche-weinstrasse.de,
Telefonnummer: 06341 940781
Stadtjugendamt Landau:
E-Mail: Eva-Sophie.braun@landau.de,
Telefonnummer: 06341 135118
E-Mail: Susanne.buchenberger@landau.de,
Telefonnummer: 06341 135133
Kreisjugendamt Germersheim:
E-Mail: k.vonderau@kreis-germersheim.de,
Telefonnummer: 07274 53491
E-Mail: f.anton@kreis-germersheim.de,
Telefonnummer: 07274 531217 (ab 19. Juni 2023)
Stadtjugendamt Neustadt an der Weinstraße:
E-Mail: gudrun.dreschmitt@neustadt.eu,
Telefonnummer: 06321 8551609
E.Mail: melanie.kegel@neustadt.eu,
Telefonnummer: 06321 8551601
Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Landkreise Südliche 
Weinstraße und Germersheim sowie der Städte Landau in der Pfalz 
und Neustadt an der Weinstraße.

 ◗ Verantwortungsvolle Aufgabe: 33 Ehren-
amtliche für Engagement als gesetzliche 
Betreuerinnen und Betreuer vorbereitet

Was passiert, wenn jemand alters- oder krankheitsbedingt alltägli-
che organisatorische Dinge nicht mehr eigenständig regeln kann? 
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Kirchliche Nachrichten

 ◗ Wein, Wandern & Weingeschichte(n)
Dass die Römer den Wein in die Pfalz brach-
ten, wissen wir alle. Doch wie war der Wein-
bau damals, wie entwickelte er sich im Laufe 
der Jahrhunderte? Was sind heute die wich-
tigsten Rebsorten in der Pfalz, wie ist der 

Weinbau heute und wie könnte er in der Zukunft aussehen? Was 
sind die Ziele der modernen Rebzüchtung?

Führung vom Kultur- und Wein-
botschafter Timo Dorsch (auch 
Anerkannter Berater für Deut-
schen Wein) zur Geschichte des 
Weinbaus in der Pfalz vom frühen 
Mittelalter bis zur Gegenwart. 
Gezeigt bzw. veranschaulicht 
dargestellt wird der Weinanbau 
von damals bis heute incl. Wan-
derung durch die Weinberge 
Kirrweilers mit Weinprobe an 
den Rebstöcken (4 Weißweine, 2 

Rotweine aus Kirrweiler).
Termin: Samstag, 17. Juni 2023
Uhrzeit: 15:00 Uhr
Dauer: ca. 2 Stunden
Treffpunkt: Parkplatz am Friedhof in Kirrweiler
Preis: 15,- € pro Person
Veranstalter: Ortsgemeinde Kirrweiler
Anmeldung
erforderlich: im i-Punkt Kirrweiler, Hauptstraße 7, 67489 Kirrweiler,

Tel.: 06321 5079, Mail: i-punkt@kirrweiler.de
Text und Bild: i-Punkt

 ◗ Führung auf dem Kunstpfad Kirrweiler - 
temporäre Ausstellung von Manja 
Adamson eingeschlossen!

 Foto: Herbert Pauser

Im Herbst 2021 wurde der 
Kunstpfad Kirrweiler eröffnet 
und jedes Jahr kommen neue 
Kunstwerke zu den bestehen-
den Objekten hinzu. Herbert 
Pauser, einer der Initiatoren des 
Projekts, führt über den Kunst-
pfad Kirrweiler und erzählt 

Geschichten: über die Entstehung, die Umsetzung und die Weiter-
entwicklung. Über die Künstler:innen, die Arbeitsweisen und 
Besonderheiten. Bei einem Gläschen Wein sind philosophische 
Ausflüge in die Kunstwelt nicht ausgeschlossen.
Termin: Sonntag, 18. Juni 2023
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Treffpunkt: Freiheitsbrunnen gegenüber vom Rathaus
Veranstalter: Ortsgemeinde Kirrweiler
Wanderführer: Herbert Pauser, Kunstpfade e.V.
Infos
und Anmeldung:

bis Freitag, 16.06. um 12:00 Uhr im i-Punkt Kirr-
weiler, Tel.: 06321/5079, i-punkt@kirrweiler.de

Die Führung ist kostenlos. Spenden sind willkommen!
Text und Bild: i-Punkt

 ◗ Kammerkonzert in der Marienkapelle in 
Kirrweiler am Sonntag, 25. Juni 2023

„Minne“ Hildegard von Bingen & Walther von der Vogelweide
Ensemble PER-SONAT
Tessa Roos,Gesang
Christine Mothes, Gesang
Baptiste Romain, Fidel, Dudelsack
Sabine Lutzenberger Gesang und Leitung

Termin: Sonntag, 25. Juni 2023
Uhrzeit: 17:00 Uhr
Ort: Marienkapelle Kirrweiler
Veranstalter: Kirrweilerer Kam-
merkonzerte e.V.
Künstlerische Leitung und 1. Vor-
sitzender: Norbert Gamm, Karl-
Peters-Str. 21, 67434 Neustadt
Eintritt: frei, Spenden sind herzlich 
willkommen
Um Platzreservierung wird gebe-
ten: Tel. 06321 58273 oder per 
E-Mail: bestellung@kammerkon-
zerte-ev.de
Text und Bild: i-Punkt

 ◗ Ortsführung durch Kirrweiler mit der 
Gästeführerin Gaby Bauer

Tauchen Sie ein in die über 
800-jährige Geschichte Kirrwei-
lers. Erfahren Sie, warum die 
Fürstbischöfe von Speyer in Kirr-
weiler ihre Sommerresidenz hat-
ten. Lassen Sie sich verzaubern 
von schönen barocken Häusern 
und entdecken Sie, warum Kirr-
weiler ein Weinort mit großer 
Geschichte aber auch großer 
Zukunft ist!

Termin: Samstag, 17. Juni 2023
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Dauer: ca. 2 Stunden
Treffpunkt: am Freiheitsbrunnen in der Hauptstr. gegenüber 

vom Rathaus
Veranstalter: Ortsgemeinde Kirrweiler
Anmeldung: i-Punkt Kirrweiler, Hauptstraße 7, 67489 Kirrweiler, 

Tel.: 06321 5079, Mail: i-punkt@kirrweiler.de bis Frei-
tag, 26. Mai 2023 um 12:00 Uhr

Die Führung ist kostenlos!
Text und Bild: i-Punkt

Kulturveranstaltungen
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Maikammer

 ◗ Bollerwagen-Weinprobe
Der Treffpunkt des ca. 2 km langen Spazier-
gangs ist die Alsterweiler Kapelle mit ihrem 
gotischen Altar, die exklusiv für den Rund-
gang besichtigt wird. Danach geht es auch 

schon in die Natur und zu den 
ersten Reben. Während des 
Laufens gibt es immer wieder 
kleine Stopps, bei denen es 
Informationen zur Vegetation, 
der Bodenbeschaffenheit und 
dem Anbau des Weines gibt. Da 
die vielen Auskünfte über den 
Wein auch Lust aufs Probieren 

machen, kommt der Bollerwagen zum Einsatz und zaubert unter-
wegs den einen oder anderen gut gekühlten Tropfen hervor.
Termin: Mittwoch, 21.06.2023
Uhrzeit: 15:00 Uhr
Dauer: ca. 2,5 Stunden
Treffpunkt: Alsterweiler Kapelle, Alsterweiler Hauptstraße 5, Mai-

kammer
Preis: € 22,00 pro Person,

inklusive 5er Weinprobe und kleinem Snack.
Eine Anmeldung ist bis 16.00 Uhr am Vortag erforderlich.
Text und Bild: Büro für Tourismus Maikammer

 ◗ Ortsführung durch Maikammer
Für den Rundgang sollte man sich Zeit neh-
men, denn auch wer den Ort kennt, bekommt 
überraschende Informationen über Maikam-
mer und manch lohnenswerte Hinweise auf 

Sehenswertes, welche im Alltag gerne übersehen werden. Seien es 
die prächtigen Sandsteinfassaden oder die „Galerie“ der schönen 
geschmiedeten Schilder als Hinweis auf Gastronomie und Winzer. 
Natürlich darf der Klappmeter nicht unerwähnt bleiben. Noch 
heute ist das Gelenk, wie es erstmals 1889 bei der Weltausstellung 

in Paris präsentiert wurde, aktuell. Zum Abschluss gibt es ein Gläs-
chen Wein.
Termin: Samstag, 17.06.2023
Uhrzeit: 10.30 Uhr
Dauer: ca. 2 Stunden
Treffpunkt: Rathaus, Immengartenstraße 24
Preis: € 5,00 pro Person / Kinder und Jugendliche bis 16 Jah-

ren sind frei
Mit der Pfalzcard ist die Führung kostenfrei.
Eine Anmeldung ist bis zum Vortag um 16.00 Uhr erforderlich.
Telefon: 06321 952768 oder online unter https://www.maikammer.
de/erlebnistouren_buchen.html

Büro für Tourismus Maikammer

 ◗ Kulinarische Ortsführung - Wir machen 
Ihnen St. Martin schmackhaft…

 Foto: Tourist-Info St. Martin

Bei dieser Führung der 
schmackhaften Art bieten sich, 
neben der Ortshistorie, in aus-
gesuchten Restaurants appetit-
liche Einblicke in die heimische 
Küche. Auf den Spuren der 
Edlen Ritter von Dalberg, dem 
heiligen Martin Bischof von 
Tours und dem Zaubermeister 
Bellachini, geht es zum nächs-

ten leckeren Menügang.
Termin: Freitag, 23. Juni 2023, 17:00 Uhr
Treffpunkt: Tourist-Info St. Martin, Kellereistraße 1
Kosten pro Person:60,00 € (inkl. Drei-Gänge-Menü, korrespondie-

renden Weinen, Wasser und 1 Espresso)
Teilnehmerzahl: 8-12 Personen
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um vorherige Anmel-
dung.
Tourist-Info St. Martin – Kellereistraße 1 – Tel. 06323-5300, Email: 
tourismus@sankt-martin.de
Weiter Termine finden Sie unter www.sankt-martin.de

Tourist-Info St. Martin

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten mindestens 18 Jahre alt 
sein, außerdem wird eine monatliche Vergütung in Höhe von ca. 
400 € (je nach Träger) gezahlt.
Bewerbungen mit Passbild, Lebenslauf und Zeugnissen bitte sen-
den an: Gymnasium Edenkoben, Weinstraße 134, 67480 Edenkoben
Tel. 06323-94880 Mail: gts@gymnasium-edenkoben.de
(Text: Gymnasium Edenkoben)

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Kirrweiler

 ◗ Edelhoftheater Kirrweiler e.V.

Kartenvorverkauf – Das Spiel
Ist das Leben Zufall oder Schicksal – oder etwas ganz anderes? Das 
Edelhoftheater Kirrweiler widmet sich dieser spannenden Frage in 
seinem diesjährigen Theaterstück. Der Schauplatz ist der Kiez: Da 
gibt es halbseidene Ganoven, eine Table Dance Bar mit vielen Verlo-
ckungen und Live-Musik, ein Künstleratelier und jede Menge inte-
ressante Charaktere. Fiese Typen und liebenswerte Leute, einige 
die nicht ganz von dieser Welt sind und einige knallharte Realisten 
finden sich wie die Figuren in einem Spiel zusammen. Werden sie 
möglicherweise von höheren Mächten geleitet, denen sie ausge-
liefert sind …? Das Edelhoftheater macht diese mystischen Wesen 

Nichtamtlicher Teil

schulnachrichten

Schuljahr 2023/24 – Freiwilliges Soziales Jahr
– Junge, engagierte Menschen gesucht!
Im Gymnasium warten abwechslungsreiche Aufgaben in diversen 
Bereichen des Schullebens auf die Bewerber, wie die diesjährigen 
Freiwilligen berichten: „Vormittags unterstützen wir Lehrkräfte im 
Unterricht, wirken an Verwaltungsarbeiten im Sekretariat sowie an 
der Koordinierung des Ganztages mit. Am Nachmittag begleiten 
wir die Schülerinnen und Schüler im Ganztag. Wir führen sie zum 
Essen, gestalten und betreuen ihre Bewegungszeit und beantwor-
ten ihre Fragen in den Lernzeiten. Zudem können wir selbststän-
dig Arbeitsgemeinschaften im sportlichen und kreativen Bereich 
anbieten. Hier wird‘s uns nie langweilig und wir haben viel Spaß.“
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zu handfesten Akteuren, die in einem wilden Verwirrspiel alle Mühe 
haben, die Fäden in der Hand zu behalten. Und schließlich zugeben 
müssen, dass auch sie unter der Fuchtel einer noch höheren weibli-
chen Instanz stehen! Ein vierköpfiges Autorenteam aus Mitgliedern 
des Ensembles hat das Stück selbst verfasst und damit ein neues 
Genre geschaffen: Die Dramödie. Ein Theaterstück voller Witz, 
Action, Tiefgang, menschlichen (und übermenschlichen) Abgrün-
den und einem Showdown in Hollywoodqualität.
Termine: 9. & 10. Juni | 16. & 17. Juni | 23. & 24. Juni 2023
Einlass: 19:15 Uhr | Beginn: 20: Uhr

Text und Bild: Simone Fischer-Gora

 ◗ kfd Kirrweiler

Herzliche Einladung zum Freiluft 
Gottesdienst

 Foto: Julia Spieß

Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche statt.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
Text und Bild: Julia Spieß

Kirrweiler. 
Heimat- und Kulturverein.

 ◗ Heimat- und Kulturverein Kirrweiler /

Jungstörche auf dem Rathausdach beringt, inklusive 
Adoption!
Am Dienstag, 6. Juni 2023 hat Herr Reis vom Storchenzentrum in 
Bornheim unter der Regie des Heimat- und Kulturvereins Kirrwei-
ler zum achten Mal Jungstörche auf dem Rathausdach in Kirrweiler 
beringt. Dieses Jahr waren zwei gesunde Jungstörche im Nest, die 
kurz davor sind Flügge zu werden. Die beiden Paten Lana Strubel 
und Mira Seidel haben ihre Störche Gudrun und Lilli getauft.
Herr Reis hatte aber noch eine Überraschung parat für Kirrweiler 
– er hatte in einer Holzkiste einen kleinen Waisenstorch dabei. Die 
Kinder durften den Jungstorch von allen Seiten betrachten und 
auch sein wunderschönes Federkleid streicheln. Danach wurde er 
von Herrn Reis zu den beiden Jungstörchen auf dem Rathausdach 
ins Nest gesetzt! Dies ist laut Herrn Reis kein Problem. Die beiden 
erfahrenen Altstörche werden den kleinen Waisenstorch mit den 
anderen beiden weiterfüttern bis alle drei Jungstörche Flügge sind! 
Auch für den Waisenstorch wurde ein Pate gefunden. Sabine Roth 
taufte ihren Storch Monzel!
Es wurde mit Secco und Wasser auf die kleinen Störche angesto-
ßen. Für die Kinder gab es noch ein Angelspiel. Wer aus lauter Unrat 
einen Storch „geangelt“ hat, konnte ein leckeres Storchenmenu 
gewinnen.
Wer nächstes Jahr eine Storchenpatenschaft übernehmen möchte, 
kann sich gerne beim Heimat- und Kulturverein Kirrweiler melden 
(Gaby Bauer, Tel.: 59980).
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Weitere geplante Termine (auf dem Sportplatz Maikammer) sind 
am 09. Juli 2023 (Achtung Termin wurde verschoben)
24. September 2023
jeweils um 10 Uhr auf dem Sportplatz Maikammer.
Wir würden uns freuen, wenn viele Sportler unser Angebot wahr-
nehmen. Auch neue Gesichter sind herzlich willkommen.
Zum erfolgreichen Absolvieren des Sportabzeichens muss jeweils 
eine Übung aus den Bereichen Ausdauer, Kraft, Koordination und 
Schnelligkeit bestanden werden. Da verschiedenste Aufgaben zur 
Auswahl stehen, finden wir für jeden die passende Herausforde-
rung. Außerdem muss ein Schwimmnachweis erbracht werden.
Kommen Sie einfach mal bei uns vorbei!
Bei Fragen zur Abnahme des Sportabzeichens steht Tanja Simon 
(06321-8788804) gerne zur Verfügung.
Die Übungsleiterinnen und Sportabzeichenprüfer des TVK - Abtei-
lung Turnen und Fitness
Text: Tanja Simon

Bewegungshaltestellen in Kirrweiler

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Maikammer

AC Maikammer e.V erfolgreich in der 
Deutschen Rallye Meisterschaft!
Am vergangenen Wochenende nahmen gleich zwei 
Teams des AC Maikammer e.V, bei der Deutschen 

Rallye Meisterschaft in Föhren teil.
Tobias Braun aus dem AC Maikammer fuhr mit seinem Fahrer 
Marijan Griebel im Brandneuen Skoda Fabia RS Rally2 den ersten 
Gesamtsieg der Saison 2023 ein. Sie konnten sich vor dem aktuellen 
Meisterschaftsführenden Team Riedemann/Otterbach mit 17.8 sek. 
durchsetzen. Wir dürfen gespannt sein, zu was das Team Griebel/
Braun im Verlauf der weiteren Saison noch fähig ist!
Auch das reine ACM Team Tim Wacker (Mannheim) mit Co-Pilot 
Luca Kiefer (Maikammer) fuhren erfolg ein, im Renault Clio RSR 

Text und Bilder: Heimat- und Kulturverein Kirrweiler

 ◗ Sportverein Herta Kirrweiler 
 

 ◗ Turnverein 1896 Kirrweiler

Sportabzeichensaison 2023:  
Fahrradfahren
Auch im Jahr 2023 stehen die ÜbungsleiterInnen 
des TV Kirrweiler wieder zum Training und zur 
Abnahme des Sportabzeichens bereit.

Am Sonntag, 18. Juni 2023 findet um 10 Uhr die Abnahme des 
Fahrradfahrens (Sprint & Ausdauer) statt. Treffpunkt ist am Friedhof 
in Kirrweiler.
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Pfingsten
Zu Beginn sangen die Kinder ihr Lieblingslied: Gottes Liebe ist so 
wunderbar. Im Anschluss erzählten die Erzieherinnen den Kindern 
die Geschichte vom ersten Pfingstfest.
In einem Haus saßen die Freunde und waren traurig, denn ihr 
Freund Jesus war tot. Die Freunde hatten Angst und fühlten sich 
allein. Sie hatten immer mehr Angst und die Fenster und Türen 
waren geschlossen. Von draußen hörten sie Geräusche und sie 
lauschten. Es hörte sich an wie ein Brausen und ein Sausen. Es war 
ein Sturm, der immer stärker wurde. Die Freunde hatten noch mehr 
Angst. Da hörten sie eine Stimme und sahen feurige Flammen. Die 
Stimme sprach zu ihnen: Geht und erzählt allen Menschen von 
Jesus. Erzählt wie er dem blinden Bartimäus geholfen hat, was ihr 
erlebt habt mit ihm. Die Freunde sahen sich an und wussten nicht, 
wie sie das machen sollten. Doch plötzlich konnten sie viele Spra-
chen sprechen und verstehen. Sie öffneten die Türen und Fenster. 
Sie liefen hinaus und waren nicht mehr traurig, sondern wurden 
immer fröhlicher.
Dies feiern wir als Beginn unserer Kirche – der Geburtstag!
Mit dem Lied „Gib uns Ohren die Hören und Augen die sehen und 
ein weites Herz, andere zu verstehen. Gott gib uns Mut unsere Wege 
zu gehen“ endete der religiöse Treffen der Vorschulkinder und Midis. 
Gemeinsam gestalteten die Kinder das Bild vom Haus mit den Flam-
men. Jedes Kind darf sich noch ein eigenes Haus basteln.
Text und Bild: Stefanie Horn

 ◗ Pfälzerwald-Verein 
Maikammer

Einladung zum Sommerspecial Wander-Workout 
dienstagsabends um 19 Uhr in den Monaten Juni, Juli 
und August
Wir laden alle Mitglieder des Pfälzerwald-Vereins Maikammer Als-
terweiler e. V. zu unserem Sommerspecial Wander-Workout jeden 
Dienstagabend um 19 Uhr in den Monaten Juni, Juli und August 
ein. Der erste Wander-Workout findet am 6. Juni 2023 statt.

Mit dem neuen Angebot wollen 
wir in unser Wanderprogramm 
ein wöchentliches Kurztraining 
aufnehmen, das uns über den 
Sommer zu einer guten Grund-
kondition verhilft. Mitglieder, die 
wieder mehr wandern möch-
ten, sind ebenso angesprochen, 
wie geübte Wanderer, die ihre 
Kondition verbessern möchten. 
Jeder läuft in seinem eigenen 
Tempo. Treffpunkt für das Wan-
der-Workout ist vor der Klausen-
talhütte. Von dort gehen wir den 
Zick-zack-Pfad des Sommerbergs 

hoch. Wir nehmen die Abzweigung zum Diedesfelder Wetterkreuz, 
wo wir uns gemeinsam wieder einfinden. Den Rückweg nehmen 
wir über das Zeter Berghaus und dann zurück zur Klausentalhütte.
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Mitglieder des PWV Mai-
kammer-Alsterweiler. Um eine einmalige Anmeldung per E-Mail 
an wandern@pwv-maikammer.de oder telefonisch bei Peter Angel 
(Tel. 06321-57427) wird gebeten. Wir freuen uns über eine rege Teil-
nahme. Das Wander-Workout kann auch an Einzelterminen wahr-
genommen werden. Auf der Startseite unseres Webauftritts unter 
www.pwv-maikammer.de wird bekannt gegeben, wenn z. B. wegen 
schlechtem Wetter ein Workout kurzfristig abgesagt werden muss.
Treffpunkt: Klausentalhütte, dienstags um 19 Uhr
Start: 6. Juni 2023
Strecke: 4 km
Laufzeit: ca. 45 min
Höhenmeter: 160 hm
Wanderführerin: Cordula Boll
Text und Bild: Cordula Boll

Rally5. Bei diesem starken Starterfeld erhoffte man sich mit dem 
Renault ein Gesamtplatz unter den Top 50. Es kam aber noch bes-
ser, das Team beendet die Rallye auf dem 28. Gesamtplatz von 83 
gestarteten Teams. Sie gewinnen Ihre Klasse RC5 mit einer tollen 
Führung von 5:16:5 Min.
Das Highlight für die beiden war die 25. Gesamtzeit auf der bekann-
ten WP „Drohntal“ die in der Vergangenheit bestandteil des Welt-
meisterschaftslauf war.

Griebel/Braun Gesamtsieger ADAC Rallye Mittelrhein 2023

Wacker/Kiefer ADAC Rallye Mittelrhein 1. Klasse RC5
Text und Bilder: AC Maikammer e.V im ADAC

Abteilung Sport

 ◗ Kath. Kindertagesstätte Maikammer

Pfingsten
Regenbogen-Treff

In der Kita treffen sich die Kinder im Regenbogen Treff, um Geschich-
ten aus der Bibel zu hören. Die Kinder und Erzieherinnen erzählen, 
gestalten, singen, beten und basteln dazu.
Im Mai hörten die Kinder die Geschichte von Pfingsten, dem 
Geburtstag der Kirche.
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Anschließend kann auf Wunsch eine Urkunde ausgestellt werden, 
mit der für diesen Tag der Eintritt ins Freibad Maikammer frei ist.
Für den Lauf suchen sich die Läufer im Vorfeld Sponsoren, die ent-
weder pro Runde einen bestimmten Betrag zusichern oder einen 
pauschalen Betrag spenden. Die gelaufenen Runden sind im Lau-
fen, Walken und Gehen möglich und werden dabei jeweils mit einer 
Wäscheklammer protokolliert. Die Spende kann bereits bar vor Ort 
bezahlt werden oder soll möglichst zeitnah auf das Spendenkonto 
überwiesen werden. Bei dem Benefizlauf werden wie üblich Einzel-, 
Familien- und Gruppenwertungen ermittelt ( nähere Informationen 
hierzu sind auf der Homepage vom TuS Maikammer www.tusmai-
kammer.de ein sichtbar, sowie stehen dort alle Anmeldeformulare 
zum Herunterladen bereit). Bei der Siegerehrung für die runden-
stärksten Läufer und Läuferinnen in den jeweiligen Kategorien, 
werden die Sieger und Siegerinnen mit tollen Sachpreisen, einer 
Urkunde und Medaille belohnt. Hierzu wird zeitnah nach dem Lauf 
ein Termin zur Siegerehrung bekannt gegeben. Auch dieses Jahr 
wird es wieder die bei Groß und Klein beliebte Tombola geben, 
die mit tollen Sachpreisen bestückt sein wird. Die Versorgung für 
die aufgebrauchten Kohlehydrate wird durch einen Kuchen- und 
Getränkestand sicher gestellt, sodass sich alle Läufer und Läuferin-
nen in ihren Pausen oder nach ihrem Lauf stärken können.
Das Team vom Benefizlauf freut sich auf eine rege Teilnahme und 
auf gutes Wetter!
Spendenkonto:
VR Bank Maikammer
Zahlungsempfänger: TuS Maikammer
IBAN: DE23548625000005301246
Text und Bild: Bastian Loos

 ◗ Turn- und Sportverein 1920 Maikammer - 
Abteilung Fußball

TuS Ü32 bei der Südwestmeisterschaft
Am Samstag, den 24.06.23 tritt unsere Ü32 bei den Südwestmeis-
terschaften in Bobenheim-Roxheim an. Ab 10:00 Uhr rollt hier 
bereits der Ball parallel auf zwei Großspielfeldern und in zwei Fün-
fer Gruppen. Insgesamt sind die 10 Kreispokalsieger aus dem Süd-
westen vertreten und kämpfen um den Titel des Südwestmeisters.
Unsere Mannschaft freut sich auf jede Unterstützung!
Text: TuS Mediateam

 ◗ JSG Kalmit

2. JSG Kalmit – Soccer Camp
Ihr habt Spaß am Fußball und wollt drei Tage lang Fußball pur erle-
ben?
Dann seid ihr beim JSG Kalmit - Soccer Camp genau richtig.
Wir bieten Kindern im Alter von 5 - 13 Jahren ein ganz besonderes 
Erlebnis. Geleitet wird das Trainingscamp von ausgebildeten Trai-
nern mit DFB-Lizenz und den Spielern der 1. Mannschaft von Mai-
kammer und St. Martin.
Wir bieten dir:
• 2x täglich abwechslungsreiches und modernes Jugendtraining
• Extratraining für Torspieler
• Trikot und Trinkflasche von unserem Partner Sport Schädler aus 

Wörth
• Täglich wechselndes Mittagessen
• Den ganzen Tag gesunde Getränke und frisches Obst
• Ausgebildete Trainer mit DFB-Lizenz
• Eine Überraschung für jedes Kind
• Jede Menge Spaß
Wann: 25.-27.08.23 (täglich von 9:00 - 15:00 Uhr)
Wo: Sportplatz TuS Maikammer
Wer: Mädchen und Jungs im Alter von 5 -13 Jahren
Kostenpunkt: 119,- Euro (Geschwister 99,-)
Weitere Infos und Anmeldung unter:
www.tusmaikammer.de/index.php/jsg-kalmit-soccercamp/

 ◗ Turn- und Sportverein 
1920 Maikammer 
TuS Maikammer - Familien- und Ju-
gendtag am Samstag den 17.06.23

Es geht wieder rund beim TuS Maikammer. 
Beim Familientag 2023 wird über den Tag 
verteilt wieder mit über 1.000 Besuchern 

gerechnet. Für die Kinder gibt es die Möglichkeit sich auf dem Spiel-
platz, zwei XXL-Hüpfburgen oder beim Fußballdarts auszutoben.
Für das leibliche Wohl wird wie immer bestens gesorgt sein.
Zeitplan mit den einzelnen Spielen und Turnieren:
10:00 Uhr G- und F-Junioren Turnier parallel auf zwei Spiel-

feldern – Teilnehmer: SG Kirrweiler-Venningen, TuS 
Diedesfeld, FC Hambach, SG Tal, SV Altdorf/Böbin-
gen (JSG Gäu), SV Edenkoben, TuS Lachen-Speyer-
dorf, JSG Kalmit

13:00 Uhr Einlagespiel E-Junioren – JSG Kalmit vs. TuS Wachen-
heim

14:45 Uhr Einlagespiel D-Junioren – JSG Kalmit vs. TV Hayna
16:30 Uhr AH-Turnier mit 10 Teams ebenfalls auf zwei Spielfel-

dern – Teilnehmer: TuS Lachen-Speyerdorf, SV Herx-
heimweyher, VFL Neustadt, VTG Queichhambach, 
TuS Niederkirchen, RW Seebach, FV Heiligenstein, 
SG Tal, SG Kirrweiler/Venningen und TuS Maikam-
mer.

 ◗ Turn- und Sportverein 1920 Maikammer

Laufen und gleichzeitig helfen
Am 08. Juli 2023 findet zum 22. Mal der Benefizlauf auf dem Sport-
platz in Maikammer statt. Nachdem der letztjährige Lauf eine 
Rekordsumme (19.450 € für die KITA in Dernau) eingebracht hat, ist 
das Team vom Benefizlauf mit vollem Elan in die Vorbereitungen für 
den diesjährigen Lauf gegangen.
Für den diesjährigen Benefizlauf hat sich das Team vom Benefiz-
lauf zum ersten Mal für 2 Projekte entschieden. Das erste Projekt 
ist der gemeinnützige Verein „Keep Smiling e.V.“ (www.keep-smi-
ling.org), der mit dem Erlös des Benefizlaufes die Bildungsarbeit in 
Tshikapa (Kongo) unterstützen will. Darüber hinaus die Aus- und 
Fortbildungen von Lehrern finanzieren und eine verbesserte Aus-
stattung der Schulen mit Lern- und Unterrichtsmaterialien fördern. 
Bei dem zweiten Projekt handelt es sich um den gemeinnützigen 
Verein „Mein Ball dein Ball e.V.“ (www.meinball-deinball.org). 
Dieser Verein setzt sich für den Sport in Tansania ein. Die Spenden-
gelder fließen direkt in den Bau von Sportzentren und die Unter-
stützung der Vereine und Schulen vor Ort.
Die Anmeldung ist dieses Jahr schon ab 13 Uhr auf dem Sportplatz 
möglich, um längere Wartezeiten zu verhindern und um einen 
gemeinsamen Start zu ermöglichen. Der Startschuss fällt dann 
pünktlich um 14 Uhr und alle Teilnehmer können bis 18 Uhr ihre 
Runden drehen. Dabei kann jederzeit gestartet und pausiert wer-
den.
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müse oder der weiße Gänsefuß eignet sich für eine Soße und ein 
Pesto aus der Brennnessel ist auch nicht zu verachten. Die Idee kam 
auf im Frühjahr 2024 dazu eine Exkursion anzubieten, um mehr zu 
erfahren über Wildsalat, Ackersenf, Bachrunge, Wingertsknoblauch 
und violette Wicke…
Wir freuen uns drauf und bedanken uns bei Herrn Straub für den 
kurzweiligen Nachmittag.

Text und Bilder: Jutta Herrmann

 ◗ Gemeindeschwester Plus und 
Pflegestützpunkt Neustadt informieren 
in der Steinmühle

Am 20. Juni 2023 um 15 Uhr kommen die Gemeindeschwester 
Plus, Frau Marleen Kunstätter und der Pflegestützpunkt Neustadt/W. 
in die Begegnungsstätte Steinmühle, An der Steinmühle 12 in Mai-
kammer.
Sie können individuell Fragen stellen, z. B. Höherstufung im Plege-
Bereich oder auch Unterstützung/ Entlastung bei der Pflege von 
Angehörigen zu Hause. Bei über 80-jährigen, die keine Pflege-
stufe haben, lohnt sich eine Beratung, wie man vorbeugend die 
Wohnung umgestalten kann zur Sturzprophylaxe bzw. wie soziale 
Kontakte wieder aufgefrischt werden können und neue gefunden 
werden, etc.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Text: Jutta Herrmann

 ◗ Weinbauverein Maikammer
In diesem Jahr führt der Weinbauverein Maikammer zusammen mit 
dem DLR Rheinpfalz am Dienstag, den 27.06.2023 um 16.00 Uhr 
wieder seinen Feldbegang durch.
Treffpunkt neu ist dieses Mal an der Südumgehung beim Weingut 
Hollerith. Für die fachliche Leitung ist Herr Laddach vom DLR Rhein-
pfalz verantwortlich. Er werden alle Themen über Pflanzenschutz, 
Bodenpflege und Düngung angesprochen.
Danach werden wir den Rundgang im Restaurant Weingarten/
Weingut Wagner abschließen.
Wegen der Planung wäre eine kurze Anmeldung wünschenswert.
Der Vorstand würde sich über eine rege Teilnahme freuen.

Die Vorstandschaft
Text: Michael Ziegler

Text und Bild: Sven Göhr

 ◗ Seniorengerechtes Gärtnern in der 
Steinmühle

Am 6. Juni konnten die BesucherInnen Peter Straub, Landschafts-
gärtner und Naturpädagoge aufmerksam folgen. Mit seinem gro-
ßen Wissen konnte er die Fragen der SeniorInnen beantworten 
und meist noch einen geschichtlichen Hintergrund dazu anführen. 
Grundsätzlich ging es um die Frage, wie kann ich meinen Garten so 
verändern, dass es trotz altersbedingter körperlicher Einschränkun-
gen doch noch Spaß macht einen Garten zu pflegen. Zunächst ging 
es um wassersparendes Gärtnern: Bodendecker und Stauden, die im 
April gesetzt werden und schnell wachsen, bieten sich an. Schnell 
einen Bodenschluss erreichen ist das Ziel. Einen Thymian-Rasen 
anlegen. Der bietet bei der Blüte Nahrung für Insekten, braucht 
kein Wasser und keinen Dünger, während ein normaler Rasen „eine 
ökologische Katastrophe ist. Nach der Blüte sofort mähen, so dass 
sich der Thymian selbst versorgen kann. Eine rückenschonende 
Methode sind Hochbeete. Wichtig dabei, unten ein Drahtgeflecht 
einlegen, um Nagetiere von den Wurzeln abzuhalten. Dann gro-
ber Schnitt (Äste, etc.) und darauf 30cm Humus-Schicht, die jähr-
lich aufgefüllt werden muss, weil sie sich setzt. Man kann sich die 
Hochbeete anlegen lassen. Große Bäume sollte man durch klein-
kronige ersetzen und falls notwendig auch Geländer errichten, 
sowie Pfade, die auch mit dem Rollator begehbar sind. Wichtig ist 
auch Pflanzen im Garten zu haben, die mit dem Klimawandel gut 
zurechtkommen, zu wählen. So ist die Feige gut angepasst, wäh-
rend die Hortensie unter Dauerstress steht. Vielfalt ist wichtig, keine 
Monokulturen. Pflanzen beeinflußen sich wechselseitig, was in der 
Permakultur beachtet wird. Da sind Erbsen und Bohnen zusam-
men oder Tomaten und Tagetes. Fruchtgemüse wachsen besser 
bei Wechselschatten und Obst gedeiht besser im oberen Bereich. 
Kleesorten liefern natürliche Düngung ... Viele Informationen. Die 
ZuhörerInnen hatten Fragen: Was tun bei Blattläusen beim Olean-
der? Abwarten bis die Marienkäfer (Nützlinge) kommen. Naturnah 
und seniorengerecht gärtnern bedeutet: Vielfalt, rückenschonend, 
trockenheitsverträglich, mit Hocker, Hochbeet, Insektenhotel, 
etc. Zum Beispiel kann durch gezieltes Pflanzen von Pflanzen mit 
aleopathischen Inhaltsstoffen das Wachsen von Unkraut verhin-
dert werden. Das kleine Habichtskraut ist so eine Wunderpflanze. 
Bei der Gemeindeverwaltung gibt es auch eine Wildpflanzensaat 
gratis im Rahmen des Citta-Slow-Gedankens. Generell sollte man 
keinen Pflanzenschutz (Spritzmittel), sondern robuste Pflanzen ver-
wenden. In Balkontöpfen werden die Wurzeln zu heiß, deshalb ist 
es besser im Schatten bzw. im Gelände. In der Flur wachsen viele 
Pflanzen. Der Hopfenspargel ist mit Weißwein ein tolles Wildge-
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zese Speyer. Die PUERI CANTORES sind eine weltweite Vereinigung 
katholischer Kinder- und Jugendchöre und haben es sich zur Auf-
gabe gemacht, bei weltweiten, nationalen und diözesanen Tref-
fen zum Lob Gottes zu singen, sich in Freundschaft zu begegnen 
und für den Frieden zu singen. Mit einem musikalischen Abendlob 
endete der gemeinsame Chornachmittag. Dekan Dominik Gei-
ger, Präses der PUERI-Chöre im Bistum Speyer, stellte den jungen 
Sängerinnen und Sängern zu Beginn seiner kurzen Ansprache die 
Frage, warum wir singen. „Wir singen zum Lob Gottes, zur Freude 
der Menschen und weil man bestimmte Dinge mit Worten einfach 
nicht so gut ausdrücken kann“, so lauteten die Wortmeldungen der 
Mädchen und Jungen kurz zusammengefasst. Dekan Geiger ermu-
tigte die Sängerinnen und Sänger, die Kraft, die das gesungene Lob 
Gottes in so großer Gemeinschaft spendet, mit in die Gemeinden 
und den Alltag zu tragen. Gestärkt von diesen schönen und stär-
kenden Erfahrungen machten sich die jungen Sängerinnen und 
Sänger wieder auf den Heimweg.

Rund 180 junge Sängerinnen und Sänger trafen sich zum Chor-
nachmittag der PUERI CANTORES im Bistum Speyer.

Text und Bild: Dommusik Speyer/Junge Kantorei St. Martin

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Sankt Martin

 ◗ Junge Kantorei St. Martin
„Jubilate Deo – Jubelt Gott“ Chornachmittag der PUE-
RI CANTORES im Bistum Speyer
Mutterstadt. Rund 180 junge Sängerinnen und Sänger trafen sich 
Mitte Mai in Mutterstadt zu ihrem jährlichen Chortag der PUERI 
CANTORES im Bistum Speyer. Gleich zu Beginn erfüllten die jungen 
Stimmen die katholische Kirche St. Medardus mit den wunderbaren 
Klängen des „Benedictus“ des zeitgenössischen Komponisten Karl 
Jenkins. Anschließend wurde nach Altersgruppen getrennt in den 
Räumlichkeiten der Pfarrei St. Medardus Mutterstadt geprobt.
Teilnehmende Chöre aus dem Bistum waren in diesem Jahr die 
Laurentius Singers Herxheim (Leitung: Stefanie Konter), die Capella 
Michaelis Ludwigshafen-Maudach (Leitung: Dagmar Sold), der Kin-
der- und Jugendchor der Jungen Kantorei St. Martin (Leitung: Ute 
Hormuth), die Junge Kantorei Schifferstadt (Leitung: Eva Oberling 
und Georg Treuheit), die Singschule St. Hildegard St. Ingbert (Lei-
tung: Johanna Kuhn), der Mädchenchor am Dom zu Speyer (Lei-
tung: Markus Melchiori), die Speyerer Domsingknaben (Leitung: 
Joachim Weller) und natürlich die Gastgeber des diesjährigen Chor-
nachmittags, der Junge Chor St. Medardus Mutterstadt (Leitung: 
Angelika Grothe). Eine große Freude für die PUERI CANTORES im 
Bistum Speyer war es, auch erstmalig Sängerinnen und Sänger der 
neugegründeten Jungen Kantorei der Pfarrei Hl. Franz von Assisi 
Rockenhausen mit ihrem Leiter Dr. Diethelm Schlegel in ihrem 
Kreise willkommen zu heißen. Nach einer Pause mit Getränken und 
einer Stärkung, bereitgestellt von fleißigen Helferinnen und Helfern 
rund um die gastgebende Chorleiterin Angelika Grothe, begaben 
sich die jungen Sängerinnen und Sänger erneut in die katholische 
Kirche St. Medardus zu einer Ansing- und Stellprobe. Alle teilneh-
menden Chöre sind Mitglied im Pueri Cantores Verband der Diö-

 ◗ Pfingstferienprogramm der Jugendpflege

Bei wunderbaren Wetter war die Gruppe von 40 Kindern und 8 ehrenamtli-
chen Betreuern in der ersten Woche der Pfingstferien gemeinsam unterwegs. 
Den ersten Tag verbrachten die Kids im Sportheim des TV Kirrweiler, an dieser 
Stelle vielen Dank, dass wir dort sein durften. Es wurden T-Shirts und Taschen 
mit Farbe besprüht, nach dem Mittagessen war die Gruppe auf dem Spielplatz. 
Die Ausflüge mit dem Reisebus führten nach Mannheim zur Bundesgartenschau 
und nach Wiesbaden ins „Haus der Sinne“, wo wir schöne und interessante Work-

shops zum Thema „Bienen“ und „Wälder“ mitmachten. Zum 
Abschluss stand eine Wanderung ins Klausental auf dem Pro-
gramm und als besondere Überraschung brachte Frau Flach 
zum Mittagessen Pizza. Die Kinder waren begeistert.

Text und Bilder: Verbandsgemeinde
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kfd St. Martin Sommertreff
Die kfd St. Martin lädt hiermit alle Mitgliederin-
nen zum Sommertreff an der Haardt-Madonna, 
mit einer Andacht zum Thema „Glaube, Liebe, 

Hoffnung“ und anschließendem gemütlichem Beisammensein, 
recht herzlich ein. Am 11. Juli 2023 treffen wir uns um 18.30 Uhr, 
bei gutem Wetter an der Haardt-Madonna, bei Regen in der Pfarr-
kirche, anschließend gemütliches Beisammensein im Pfarrzentrum.
Auf eine zahlreiche Teilnahme freut sich der Führungskreis.
Text: Heike Dick

 ◗ KjG St. Martin

Bild: Lisa-Marie Rieth

 ◗ Kunstpfade e.V. - Kunstpfad Sankt Martin 
| Gleb Dusavitskiy

Jetzt ist es fix! Am Mittwoch, 28. Juni wird Gleb Dusavitsky aus 
Dänemark anreisen und sein Kunstwerk mitbringen. Für diesen Tag 
brauchen wir für wenige Stunden einige Helfer:innen. Wir werden 
das Kunstwerk platzieren, um die genauen Standorte für die Funda-
mente festzulegen. Die Sankt Martiner Baufirma Dick wird dann die 
Fundamente erstellen. Bis zum finalen Aufstellen des Kunstwerks 
von Gleb Dusavitsky brauchen wir für ca. 4 Wochen einen Lager-
platz. Wer hat die Möglichkeit, das Kunstwerk einzulagern? Bitte bei 
der Gemeinde Sankt Martin oder beim Kunstpfade e. V. melden.
Text und Bild: Herbert Pauser

Gleb Dusavitskiy bei der Ankunft in Bissee Foto: Skulptur in 
Bissee e. V.

 ◗ Kath. Kindertagesstätte St. Martin
Vorschule 2022/2023
Wir, die Eltern der diesjährigen Vorschulgruppe, möchten uns für 
ein tolles letztes Kindergartenjahr bedanken. Das gesamte Team 
der kath. Kita St. Martin, unter der Leitung von Claudia Hund, 
ermöglicht allen Kindern eine schöne Zeit im Kindergarten. Beson-
deren Dank geht dabei an Nina Schallmo und Irina Grün, die die-
ses Jahr unsere Vorschulkinder begleitet haben. Die Freude auf die 
gemeinsamen Vorschultage war stets besonders groß.
Das Vorschulprogramm selbst besteht aus festen Übungsphasen 
in der Kita, verschiedensten Aktivitäten wie auch regelmäßigen 
Besuchen des Waldklassenzimmers. Dabei wurden nicht nur schu-
lische Kompetenzen gefördert, sondern die Kinder hatten auch die 
Möglichkeit viele naturnahe Erfahrungen zu machen. So konnten 
sie als Vorschulgruppe zusammenwachsen. Dank euch werden 
unsere Vorschulschmetterlinge gut vorbereitet in der Grundschule 
„landen“ können. Den organisatorischen Mehraufwand für das 
gesamte Personal wissen wir sehr zu schätzen. Daher sagen wir 
Danke – im Namen aller Schmetterlings-Eltern.

Maria Walther

 Foto: Charlotte Datillo

Die Kita St. Martin macht einen Ausflug auf die Burg Triefels
Am Donnerstag, den 25.05.2023 
sind alle Kinder der grünen und 
orangenen Gruppe mit dem Bus 
nach Annweiler auf die Burg Trie-
fels gefahren. Dort angekommen 
wurden wir vom Museumspäda-
goge Herrn Hoffmann durch die 
Burg geführt. Hierbei haben wir 
erfahren, dass die Burg Trifels so 
heißt, weil sie auf drei Felsen 
gebaut wurde. In der Burgkapelle 
wurde uns erklärt, dass hier die 
Knappen zum Ritter geschlagen 
wurden und im Festsaal nebenan 

wurde dies anschließend mit Musik eines Minnesängers, Tanz und 
einem Festmahl gefeiert. Wir haben Kronen und Schutzschilder 
gebastelt und uns damit selbst als Ritter verkleidet. Damit ging ein 
lehrreicher, wunderschöner Tag zu Ende. Mit dem Bus haben wir 
wieder den Heimweg angetreten. Recht herzlich möchten sich die 
Kinder und das gesamte Team der Kita St. Martin beim Förderverein 
bedanken, der die Finanzierung der Busfahrt großzügig übernom-
men hat.

Text und Bilder: Claudia Hund
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Kirchliche Nachrichten

19.30 – 21.30 Zeit des gemeinsamen und persönlichen Gebets 
mit der Möglichkeit zum Seelsorgsgespräch, zur 
Einzel- oder Gemeinschaftssegnung; Kerze auf-
stellen …; man kann kommen und gehen, wie es 
einem möglich ist (MK)

18.06. Sonntag
07.00 Sonnenaufgangs-Meditation auf der Wiese neben 

der Kirche (GF)
09.00 Eucharistiefeier (GF)
10.30 Eucharistiefeier mit ausgedehnten Gebetselemen-

ten (KW)
10.30 Eucharistiefeier (MK, auch LS)
22.06. Donnerstag
18.30 Eucharistiefeier (MK)
18.30 Wortgottesdienst der kfd zum Thema „Johannes“ 

im Pfarrhof (KW)
23.06. Freitag
18.30 Eucharistiefeier (KW)
Anlässlich des Großen Gebets in unserer Pfarrei am Wochenende 
vom 17./18.06.2023 startet die kfd Venningen die Aktion „Frie-
densbänke“.
An verschiedenen Bänken in Venningen sind Impulse, Gebete, 
Gedanken & mehr zu finden, die zum Nachdenken und vielleicht 
auch zu Gesprächen anregen. Die Bänke können bis Ende August 
besucht werden.

 ◗ Pfarrei Maria, Mutter der Kirche

Kirchliche Nachrichten
Abkürzungen: AD = Altdorf; BÖ = Böbingen; DGH = Dorfgemein-
schaftshaus; FB = Freisbach; FM = Freimersheim; GF = Großfischlin-
gen; GO = Gommersheim; KF = Kleinfischlingen; KW = Kirrweiler; 
MK = Maikammer; VE = Venningen; LS = Livestream

Gottesdienstordnung in der Kirchengemeinde Mai-
kammer
Für Infos steht Ihnen unser Pfarrbüro gerne zur Verfügung: 0 63 21 
/ 95 27 81; pfarramt.maikammer@bistum-speyer.de; Mo – Fr 9-12.
Aktuelles finden Sie auch immer auf der Homepage der Pfarrei 
(www.pfarrei-maikammer.de) und auf Aushängen.

Wochenende des Gebetes 17.-18.06.2023
Anlässlich des Großen Gebets in unserer Pfarrei am Wochenende 
vom 17./18.06.2023 startet die kfd Venningen die Aktion „Frie-

densbänke“.

17.06. Samstag
16.00 Familienwortgottesdienst an der Maria-Schutz-

Kapelle um den Frieden in der Welt; Beginn am neu 
angelegten Stationenweg

15:30 Uhr Treffpunkt Parkplatz Waldhaus Wilhelm (MK)
18.00 Vorabendgottesdienst (VE)
18.00 Vorabendgottesdienst (BÖ)

Maria Dietz brillierte mit einer mitreißenden Laudatio und Posau-
nist Bernhard Vanecek erhielt viel Applaus für seine jazzigen Musik-
Einlagen. Eine gelungene Vernissage und für alle, die nicht dabei 
sein konnten, die Arbeiten von Anja Roth sind noch bis 21. Juli im 
Kreishaus der südlichen Weinstraße in Landau zu sehen.
Text und Bild: Herbert Pauser

Spenden für den Kunstpfad Sankt Martin
Es fehlt nicht mehr viel. Die Finanzierung des Kunstpfads Sankt Mar-
tin ist zu 90 % geschafft. Uns fehlen noch ca. 3.500 €. Wie in den 
anderen Ortsgemeinden bereits erprobt, rufen wir jetzt zu einer 
Spendenaktion für den Kunstpfad Sankt Martin auf. Ob kleine oder 
große Spende, jeder Betrag ist hilfreich. Größere Spenden sind mit 
einem Werbebanner auf unsere Webseite verbunden. Gerne stellen 
wir Spendenbelege aus.

Kunstpfade e. V.
VR Bank Südpfalz eG
IBAN DE37 5486 2500 0005 4288 40
Stichwort: Kunstpfad Sankt Martin
oder
PayPal (siehe QR-Code)
oder
www.kunstpfade.de

Text und Bild: Herbert Pauser

 ◗ Verzehlcafé in St. Martin am 16.06.2023

An jedem 3. Freitag im Monat öffnet 
unser Verzehlcafé.
Einheimische und gerne auch neu Zugezogene 
können sich hier für ein paar Stunden treffen und 
bei Kaffee, Tee und Kuchen über die aktuellen 
Geschehnisse austauschen oder einfach miteinan-

der plaudern („verzehle“ – wie man bei uns in der Pfalz sagt).
Ort: Die Bücherei in St. Martin, Am Pfarrgarten 10
Nächster Termin: Freitag 16.06.2023 von 15:30 – 17:00 Uhr
Weitere Informationen: www.buecherei-stmartin.de/verzehl-
cafe

Publikumspreis Ehrenamtspreis 2023
Der Kunstpfade e. V. wurde von der Versiche-
rungskammer Stiftung für den Publikums-
preis Ehrenamtspreis 2023 nominiert. Die 
drei Projekte mit den meisten Stimmen 
erhalten jeweils 1.000 Euro Preisgeld. Das ist 
unser Ziel. Das Voting geht bis 16. Juni 2023. 
Deshalb, bitte den QR-Code mit dem Smart-
phone scannen. Setzt ein Häkchen bei 

Kunstpfade e. V. Gebt eure Mail-Adresse an, willigt in die Teilnahme-
bedingungen ein und klickt auf den Button „Meine Stimme absen-
den“. Anschließend wird euch an die angegebene Mail-Adresse 
eine Bestätigungs-Mail geschickt. Wichtig! Wichtig! Erst mit dem 
Klick auf den Aktivierungslink dieser Bestätigungs-Mail wird eure 
Stimme gültig. Jede Person kann nur eine Stimme abgeben. Teilt 
bitte diese Nachricht an alle eure Freunde, damit wir einen mög-
lichst großen Kreis an Unterstützer:innen gewinnen können.
Text und Bild: Herbert Pauser

Anja Roth im Kreishaus Südliche Weinstraße

Anja Roth bei der Führung durch die Ausstellung
Schön war es am 11. Juni im Kreishaus der Südlichen Weinstraße. 
Zahlreiche Besucher kamen, Landrat Dietmar Seefeld zeigte sich 
begeistert über die farbenfrohen, ausdrucksstarken Arbeiten der 
Sankt Martiner Künstlerin Anja Roth. Die Kunsthistorikerin Simone 
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Eine Station mit „Segen to go“ in der Venninger Kirche lädt auch 
dazu ein, selbst gestalterisch tätig zu werden. Wer sein Kunstwerk 
oder Lieblings-Friedensgebet mit Namen und Adresse an unserer 
Friedenswand aufhängt, bekommt nach Beendigung der Aktion 
Friedensbänke einen kleinen Gruß von der kfd St. Georg.
Auch freuen wir uns über ein Foto/Selfie, das euch auf einer unse-
rer Bänke zeigt. (Mail kfd-venningen@gmx.de / WhatsApp oder 
anderer Messenger 015758807026)
Wo die Bänke zu finden sind, zeigt ein Plan, der mit Beginn der 
Aktion im Schaukasten vor der Venninger Kirche ausgehängt 
wird. Auch auf unserer Pfarreihomepage werden zeitnah entspre-
chende Informationen veröffentlicht.
Wir freuen uns, wenn sich viele mit uns auf den „Friedensbänke-
Weg“ machen. Geht ihn doch mit Freunden oder der Familie. Und 
auch wer alleine geht, hat sicher schöne Begegnungen.

 ◗ Kath. Pfarrgemeinde Maikammer

Kinderchor der Pfarrei Maikammer startet wieder mit 
den Singstunden
Am 16.06.2023 startet der Kinderchor wieder mit den wöchentli-
chen Singstunden. Immer am Freitag von 14:45 – 15:30 Uhr treffen 
sich die Chormitglieder zur Probe im Schulhaus Venningen, Mühl-
straße 10. Bis zu den Sommerferien gibt es folgende Termine:
Singstunden am 16.06./23.06./30.06./07.07.
Zum Vormerken: am Samstag, den 09.07.2023 findet für ALLE 
interessierten Kinder und Jugendliche ein Chor-Aktionsnachmit-
tag mit Singen, Spaß und Spiel statt. Die Ergebnisse des Nachmit-
tags werden am Abend bei einer kleinen Feier präsentiert, zu der 
alle eingeladen sind.
Die genauen Zeiten und Orte werden zeitnah veröffentlicht.
Ansprechpartnerin für den Chor:
Astrid Schlosser (06323 4450) Astrid.Schlosser@t-online.de

Text: Astrid Schlosser

 ◗ Kath. Pfarrgemeinde St. Martin

 ◗ Kath. Kirchengemeinden - Sonstige

Kath. Gottesdienste in St. Martin und Edenkoben
16. Juni:
18.30 Uhr Hl. Messe: St. Martin
17. Juni:
18.30 Uhr Vorabendmesse: St. Martin
18. Juni:
10.30 Uhr Hl. Messe: Edenkoben
20. Juni:
18.30 Uhr Ökumenisches Friedensgebet: Edenkoben (prot. 

Kirche)
21. Juni:
18.30 Uhr Hl. Messe: Edenkoben
22. Juni:
15.30 Uhr Wortgottesdienst: Edenkoben (Seniorenheim Lud-

wigshöhe); Hl. Messe: 18.30 Uhr – Edenkoben
23. Juni:
18.30 Uhr Hl. Messe: St. Martin
Ökumenisches Friedensgebet in Edenkoben
Am Dienstag, 20.06.2023 um 18.30 Uhr laden die Kath. Pfarr-
gemeinde Hl. Anna und die Prot. Kirchengemeinde zu einem 
gemeinsamen ökumenischen Friedensgebet in die prot. Kirche 
sehr herzlich ein.

 ◗ Prot. Kirchengemeinde Maikammer
Sonntag, 18.06.2023
10 Uhr Gottesdienst, Prot. Gemeindesaal Maikammer, Pfr. 

Oliver Jaehn aus Hambach

Wichtige Information

LINUS WITTICH Medien KG | Europa-Allee 2 | 54343 Föhren

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Mitteilungsblatt „Maikammer“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Maikammer“  
unter http://epaper.wittich.de/142

Redaktions-Annahmeschluss 
Di., 9.00 Uhr VG 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 meinwittich.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Di., 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

Ihre Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Norbert Ullmer
Medienberater
Tel.: 06347 97208-0 
info@u-b-werbung.de

Alexander Brüggemann 
Medienberater
Mobil: 0170 1862290
info@u-b-werbung.de

für unsere Leser und Interessenten.
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Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Maikammer

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

Vermietung der Ferienwohnung
ab 5 Übernachtungen

Preis für 2 Personen 60,- €
für jede weitere Person 20,- €

Haustiere sind nicht erlaubt!Haustiere sind nicht erlaubt!

XXXXFerienwohnung Iris Kiefer
Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120

i.kiefer@t-online.de

Modern eingerichtete, abgeschlossene Komfort-Ferienwohnung für 2-4 Personen, 70 qm. Sepa-
rater Eingang, Diele, Wohnraum mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, Designer-Duschbad. Teilüber-
dachte Terrasse mit unverbautem Blick bis Frankreich und Luxembourg, Grillplatz. Sehr ruhige 
Lage. Parkplatz direkt vor der Wohnung. Keine Kurtaxe!
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

FOLGE UNS

AUSBILDUNG
STARTE JETZT MIT UNS DURCH!einfach schöner wohnen

JETZT 
BEWERBEN!

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann sende uns bitte Deine Bewerbungsunter-
lagen per E-Mail z. Hd. Frau Michelle Emanuel 

an jobboerse@moebelehrmann.de
Besuche auch unsere Karriereseite:
www.moebelehrmann.de/karriere

-  Monteur, Schreiner, Glaser,  -  Monteur, Schreiner, Glaser,  
Metallbauer (m/w/d)Metallbauer (m/w/d)

-  Ausbildung als Glaser und  -  Ausbildung als Glaser und  
Fensterbauer (m/w/d)Fensterbauer (m/w/d)

- Techniker (m/w/d)- Techniker (m/w/d)
Wir  freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Derzeit suchen wir nach Verstärkung in den folgenden Bereichen:

Verstärkung gesucht!

 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de

  
 
 
 
 
Die Kindertagesstätten Villa Lustica und Villa 
Murmelstein der Ortsgemeinde Lustadt suchen 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere 
 

pädagogische Fachkräfte / staatlich 
anerkannte Erzieher (m/w/d)  

in Voll- oder Teilzeit 

Eingruppierung: bis in S 8a TVöD SuE 
Beschäftigungsdauer: unbefristet  
Bewerbungsfrist:  29.06.2023 
 

Nähere Informationen sowie den Zugang zu unserem 
Bewerberportal entnehmen Sie bitte der 
Stellenausschreibung auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde 
Lingenfeld unter:  
Karriere/Stellenausschreibungen  
 
Das Einreichen Ihrer Unterlagen ist 
ausschließlich über unser Bewerberportal möglich. 

Jobs in Ihrer Region: jobs-regional.de
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Photovoltaik 
Brauchwasser-Wärmepumpen 
Luft-Wasser-Wärmepumpen 

Solar-Straßenleuchten
Kontakt:

06344/9531123 | 01515/0512722
www.livinghome-immo.de | info@livinghome-immo.de

67368 Westheim

VERTRIEB UND MONTAGE

M I T  U N S  I N  E I N E  B E S S E R E  Z U K U N F T

VR-INFOTAG
„Bankgeschäfte 
leicht gemacht!“
Donnerstag 22. Juni 2023 
in unseren Filialen in Edenkoben, 
Weinstraße 59 und Lachen-
Speyerdorf, Pestalozzistraße 2, 

Wir zeigen Ihnen, wie einfach und sicher  
OnlineBanking geht. Unsere Experten 
beraten Sie und beantworten gerne 
Ihre Fragen.

von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr

In unseren

Filialen in

Edenkoben 

und Lachen-

Speyerdorf

06321
676 15 - 0

nur wenige
Termine frei

Mai-Life-
Gesundheitszentrum
Oberer Schnetzweg 4

67487 Maikammer

Legasthenie

Auslassen von
Buchstaben, Silben,

Wörtern
Buchstaben als

Einzellaute lesen
langsames Lesen

Diktatangst
Lese- Rechtschreib

schwäche

unsere erfahrene
Legasthenie-

Therapeutin kann
helfeninfo@parmentola.de

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 | www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

WIR KAUFEN IHR AUTO 
PKW, LKW, Busse, Transporter. 

Jede Marke. Jedes Alter. Jeder Zustand. 
Anrufen lohnt sich. Jederzeit erreichbar, auch am Wochenende.

Tel.: 0176 28446142

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!



Maikammer - 34 - Ausgabe 24/2023

JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

für Urlaubs- und Krankheitsvertretung 
auf Dauer gesucht
Ihr Aufgabengebiet beinhaltet das Abholen der Zeitungen bei dem 
erkrankten oder in Urlaub befindlichen Zusteller und die Zustellung 
in dessen Verteilgebiet.
Das jeweilige Verteilgebiet wird Ihnen von Seiten unseres Verlages 
mitgeteilt. Das macht den Besitz eines PKWs, Handys, PCs und 
einen Internetanschluss nötig, da die Verteilbezirke per Mail an 
Sie gesendet werden. Außerdem sollten Sie zeitlich flexibel und 
kurzfristig einsetzbar sein.

Der ideale Bewerber:
Rüstige (Früh-) Rentner oder Hausfrauen
(als Nebenjob oder als Ferienjob möglich).

Vergütung:
Auf 520-€-Basis (zzgl. 0,30 € pro gefahrenem Kilometer
Wir stellen Ihnen einen Zeitungswagen zur Verfügung.

Bitte bewerben Sie sich an:
vertrieb@wittich-foehren.de 
oder per WhatsApp 0151 / 16 30 54 02 
LINUS WITTICH Medien KG
Europa-Allee 2, 54343 Föhren, Tel. 06502 9147-800
www.wittich.de

Mobiler Zeitungszusteller m/w
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Für junge Leute nach  
dem Schulabschluss: 
Du möchtest dich ein Jahr im Natur- und Umweltschutz  
engagieren, dich persönlich weiterentwickeln und  
beruflich orientieren? 

Das Freiwillige Ökologische  
Jahr (FÖJ) bietet dir dazu  
vielfältige Einsatzbereiche. 

Infos, Bewerbung und Kontakt unter www.foej-rlp.de

 Diese und weitere Jobs finden Sie unter: jobs-regional.de

Hier finden Sie ...
einen Job mit Aussicht auf Heimat.
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Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrum im Weißenburger Tor
76726 Germersheim · Tel. 0 72 74-960-301, -302 oder -303
Mail: tourist-info@germersheim.eu

S T A D T  G E R M E R S H E I M

11. GERMERSHEIMER

FESTUNGSFEST
16. - 18. JUNI 2023

 FREITAG  
18 Uhr  | Offizielle Festeröffnung

 SAMSTAG  
ab 10 Uhr  | Historische Festungsmanöver
ab 12 Uhr  | Festbetrieb mit Livemusik
  U.S.-Car & Oldtimer-Show
ab 14 Uhr  |  Kunsthandwerkermarkt
17 Uhr  |  Historischer Festumzug

 SONNTAG   
ab 11 Uhr  | Festbetrieb mit Livemusik
  Kunsthandwerkermarkt
  U.S.-Car & Oldtimer-Show
11 Uhr  | Ökumenischer Festgottesdienst 
ab 13 Uhr  | Verkaufsoffener Sonntag
22:30 Uhr  | Musikalisches 
  Abschlussfeuerwerk

www. g e r m e r s h e i m . e u

  Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch !



Ihre starken Fachbetriebe
aus Kirrweiler Kirrweiler. 

Kann’s.

"DEinkauf“VOR ORT:
IN MAIKAMMER | KIRRWEILER | ST. MARTIN

Gardinen, Rollos, Sonnenschutz, u.v.m

&Trend Hit
Trend & Hit
Karin Hahn
Maigasse 1 
67489 Kirrweiler

Tel. 06321/14018 - Mobil: 0172/4194386 - trendundhit.de

schnell, bequem &
direkt bei Ihnen vor Ort

Mario Saric
Geschäftsführer

Tel.  06321-185 643
Fax 06321-185 644
m.saric@terraverde-nw.de

Terra Verde GmbH
Garten- u. Landschaftsbau

Raiffeisenstr. 9
67489 Kirrweiler

www.terraverde-nw.de

Warum nicht !

Jetzt zum... 

Bordmühlweg 34 · 67489 Kirrweiler
Tel. 0 63 21 / 56 90 · www.autohaus-schreieck.de

Service

Auch kleinere Reparaturen . VELUX Dachfenster
Auf der Schafweide 14 . 67489 Kirrweiler

Telefon 0 63 21/95 29 66/68 . Telefax 0 63 21/95 29 67
E-Mail : Dachdeckerei-Weitzel@t-online.de

Holzarbeiten
Asbestsanierungen

Flachdach
Spenglerei

Dachdeckerei

E-Mail: info@dachdeckerei-weitzel.de

Mittwoch - Samstag 
17:00  -  22:00 Uhr

Sonntag und Feiertag 
11:30  -  22:00 Uhr

Von November - Juni 
Montag und Dienstag Ruhetag

Hauptstraße 110 
67489 Kirrweiler 
Telefon: 06321 9542872 
www.Erras-Restaurant.de

Nächste Erscheinung der Kirrweiler Kann´s -Sonderseiten in KW 28/2023 • Anzeigenschluss Mo., 10.07.2023, 16.00 Uhr


